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08. September 2024 
1300 Jahre Kaltbrunn

724 - 2024

Programm 
10:00 Uhr ökumenischer Gottesdienst

Ab 11:00 Uhr Festbetrieb mit Live-Musik der Schlossbergmusikanten Güttingen, 

Flohmarkt, Kinderprogramm von und mit der Feuerwehr,

Historische Ausstellung im alten Rathaus, 

Essen und Getränke



2 | Freitag, 06. September 2024  

APOTHEKENNOTDIENSTE
KONSTANZ 
Sa. 07.09. Paradies-Apotheke (Konstanz)
So. 08.09. Sonnen-Apotheke (Allensbach)

MÜLLTERMINE
Di 10.09. Blaue Tonne, altholz
Mi 11.09. Sperrmüll
Do 12.09. Biomüll  

Ö� nungszeiten Recyclinghof 
(März bis Oktober):
dienstags:  10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
freitags:  15.30 Uhr bis 18.00 Uhr
samstags:  09.30 Uhr bis 12.00 Uhr

ÄRZTE
Ärztlicher Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 116 117

Zahnärztliche Notrufnummer 
 0761 / 120 120 00

Rettungsdienst/ Wasserrettung 112

Krankentransport 19222

NOTRUFE
Feuerwehr 112

Notruf 110

Polizeiposten Allensbach  997000
nach Dienstschluss 
über Konstanz 07531/995-2222

Wasserschutzpolizei Reichenau 07534/97190

Strom- und Gasversorgung 0800/3629477

Wasserversorgung Störung 801-80

SPRECHZEITEN DER VERWALTUNG
RATHAUS ALLENSBACH Tel. 801-0
Mo-Fr.  8.00 - 12.00 Uhr 
Mi.  16.30 - 18.30 Uhr 
Ausnahme am Mi. 
Standesamt von  14.00 - 17.00 Uhr 

ORTSVERWALTUNG HEGNE Tel.: 801-935
Mi. 16:30 - 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG KALTBRUNN Tel.: 801-936
Mo.  19:00 – 20:00 Uhr 
nach telefonischer Vereinbarung

IMPRESSUM
Herausgeber: Gemeinde Allensbach,
Tel. 07533/8 01-10, Fax. 07533/8 01-12 
E-Mail: mitteilungsblatt@allensbach.de
Verantwortlich für den amtlichen Teil sowie den redak-
tionellen Teil (v.i.S.d.P.):
Bürgermeister Stefan Friedrich
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Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Messkircher Str. 45, 78333 Stockach,
Telefon 07771/93 17-11, Telefax 07771/93 17-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de

WICHTIGE
RUFNUMMERN     

Gemeinde 
Allensbach 

 

 

 

Einfamilienhaus mit Garage 
inkl. Grundstück  
 
Im Weinberg 9, 78476 Allensbach 

Die Gemeinde verkauft ein: 
 
 
 
 

 Grundstücksfläche 802 m2 
 Freistehendes Einfamilienhaus, unterkellert, 

ausgebautes Satteldach (Baujahr 1958) 
 Wohnfläche 113 m2 
 Einzelgarage außerhalb des Gebäudes 

(Baujahr 1961) 
 Garagenfläche 15 m2 

 

Für weitere Informationen wurde ein Kurzexposé erstellt. 
Dieses ist direkt über den QR-Code oder auf der 

Homepage www.gemeinde-allensbach.de abrufbar. 
 
 

Eckdaten 

Verfahren 

 Bieterverfahren 
 Mindestgebot 735.000 € 
 Schriftliche Gebotsabgabe bis 12.09.2024 

(Formular ist dem Kurzexposé beigefügt) 
 Besichtigungen möglich  
 Finanzierungsnachweis notwendig 

 

Ihre Anfrage wird vertraulich behandelt. 

Gemeinde Allensbach   
Rathausplatz 1, 78476 Allensbach 
 
Hauptamt, Lea Schork, Tel.: 07533 / 801 - 23, E-Mail: lea.schork@allensbach.de 

 

Gebotsabgabe 

nur noch bis zum 

12.09.2024

Bundesweiter Warntag 
2024
Am 12. September fi ndet der 
diesjährige bundesweite Warntag 
statt. In gemeinsamer Übung pro-
ben Bund, Länder und Kommunen 
ab 11 Uhr ihre unterschiedlichen 
Warnmittel sowie die technischen 
Abläufe im Fall einer Warnung, 
inklusive dem bundesweite Cell 
Broadcast System (eine Warn-
nachricht, die direkt aufs Handy 
geschickt wird). In Allensbach 
werden ebenfalls die Warnsire-
nen beprobt: Um 11 Uhr mit dem 
Signal „Warnung“ (auf- und ab-
schwellender Ton) und um 11:45 
Uhr „Entwarnung“ (durchgängiger 
Ton). Alle Informationen und Tipps 
rund um das Thema fi nden Sie 
unter: www.bbk.bund.de/bundes-
weiter-warntag
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1300 Jahre Kaltbrunn 

Kaltbrunn feiert in diesem Jahr sein 1300-jähriges Bestehen. Vom Kloster Reichenau urkundlich erstmals 724 erwähnt, 
begeht Kaltbrunn dieses Jubiläum mit einem Fest und weiteren Veranstaltungen.
Kaltbrunn lädt alle auf das Herzlichste ein an diesem Festtag teilzunehmen.

Diese zentrale Veranstaltung fi ndet auf dem Kapellenplatz statt.
 
Programm Sonntag, den 08.09.2024
10:00 Uhr  Festgottesdienst auf dem Kapellenplatz
11:00 Uhr  Festreden mit anschließendem Frühschoppen und Festbetrieb auf dem Kapellenpatz. Für Unterhaltung sorgen die Schloss-

berg-Musikanten aus Güttingen
11:00 Uhr Beginn Flohmarkt in der Markelfi nger Str.
11:00 Uhr Ö� nung der Ausstellung im ehem. Rathaus
11:00 Uhr Die freiwillige Feuerwehr lädt Kinder und Jugendliche zu zahlreichen Spielen und Aktivitäten ein.
 
Eine Erinnerungsmedaille sowie Aufkleber zum Jubiläum können am Festtag käufl ich erworben werden.

Straßenvollsperrung:
Die Anwohner rund um den Festbereich werden darauf hingewiesen, dass für den Kapellenplatz und die Markelfi nger Str. (vom Kapellenplatz bis 
Feuerwehrhaus) am Sontag von 10:00 bis ca. 19:00 Uhr eine Straßenvollsperrung eingerichtet wird. Die betro� ene Bevölkerung wird gebeten 
Ihre Fahrzeuge, wenn benötigt, außerhalb des gesperrten Bereiches abzustellen.

Zwei neue Auszubildende starten im Rathaus 
Seit dem 2. September gibt es zwei neue Gesichter in der Gemeindeverwaltung: 
Lena-Marie Mader und Deion Lemanczyk haben ihre dreijährige Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten begonnen. 
Für beide beginnt damit ein spannender Lebensabschnitt mit zahlreichen neuen Erfahrungen.
 
Während ihrer Ausbildung werden Lena-Marie Mader und Deion Lemanczyk in allen Abteilungen der Gemeindeverwaltung eingesetzt. Dies 
ermöglicht ihnen einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche und täglichen Abläufe des Rathauses. In regelmäßigen 
Abständen wechseln sich die praktischen Einsätze im Rathaus mit Blockunterricht in der Berufsschule ab, um Theorie und Praxis optimal 
miteinander zu verbinden.
 
Wir wünschen den beiden viel Freude an den neuen Aufgaben und einen erfolgreichen Start in die Ausbildung.

Stefan Weiss und Lea Schork (li. u. re.) begrüßen die beiden neuen Auszubildenden Lena-Marie Mader und Deion Lemanczyk
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Probierbaum – rette und genieße mich!
Der Lokalen Agenda 21 Allensbach ist es ein Anliegen, viele Früchte nicht 
einfach ungenutzt verfaulen zu lassen. Deshalb haben wir die Aktion "Pro-
bierbaum" ins Leben gerufen. Bäume, die auf Grundstücken der Gemein-
de stehen und zwar gepfl egt aber in der Regel nicht abgeerntet werden, 
sollen zum Ernten und Sammeln des reifen Obstes zugänglich gemacht 
werden. Sie werden mit dem roten Banner "Probierbaum" gekennzeichnet. 
Hier darf man beherzt mehr als ein oder zwei Früchte mitnehmen! - Wenn 
viele Bäume in einer Reihe stehen, wurde nur der erste und letzte Baum 
gekennzeichnet. Die Bäume dazwischen haben ein rotes Band erhalten 
und dürfen auch geerntet werden.

Damit alle Freude an dieser Aktion haben, gilt es, folgende Verhaltensre-
geln beim Retten und Ernten der Früchte zu beachten:

• Ernten und sammeln Sie ausschließlich von Bäumen und Sträuchern, 
die mit dem roten Banner "Probierbaum" gekennzeichnet sind

• Achten Sie unter den Bäumen auf Bodenunebenheiten, herumliegende 
Äste oder andere mögliche Gefahrenstellen

• Ernten ist nur ohne den Einsatz von Leitern o. ä. erlaubt
• Bäume bitte nicht schütteln
• Bitte heben Sie auch Früchte vom Boden auf
• Eine braune Stelle ist nicht schlimm, einfach ausschneiden!
• Früchte vor dem Verzehr gründlich waschen
• Bitte nicht mehr ernten, als Sie tatsächlich verbrauchen können
• Bitte achten und respektieren Sie die Natur. Gehen Sie behutsam mit 

den Obstbäumen um!

Viel Freude und Genuss mit den geretteten Früchten!

Falls Sie selbst Obstbäume besitzen, die Sie nicht abernten, können Sie 
diese gerne der Gemeinde melden und mit einem Banner versehen und 
aufl isten lassen.

Auf der Homepage fi nden Sie eine Liste mit Probierbäumen. 
Bitte beachten Sie, dass es derzeit in Kaltbrunn und Freudental/Langenrain noch keine Probierbäume gibt.
 
www.gemeinde-allensbach.de/probierbäume

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung über die Durchführung des Volksbegehrens
 „Landtag verkleinern“ über das

„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes“
In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „Landtag verkleinern“ 
über das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes“ durchge-
führt.
 
Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der freien oder 
amtlichen Sammlung erfolgen.
 
1. Bei der freien Sammlung, die am Montag, 12. August 2024 be-

ginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines Zeitraums von 
sechs Monaten, also bis Dienstag, 11. Februar 2025, in von den 
Vertrauensleuten des Volksbegehrens oder deren Beauftragten aus-
gegebene Eintragungsblätter zur Unterstützung des Volksbegehrens 
einzutragen.

 
Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberechtigte auf 
dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die Vornamen, das Geburts-
datum, die Anschrift (Hauptwohnung) sowie den Tag der Unterzeichnung 
anzugeben und dies persönlich und handschriftlich zu unterschreiben. 
Durch Ankreuzen muss bestätigt werden, dass vor der Unterzeichnung 
des Eintragungsblattes die Möglichkeit bestand, den Entwurf der Geset-
zesvorlage und deren Begründung einzusehen. 

Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig erken-
nen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig sind, oder die 

erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben sind oder das Datum der 
Unterzeichnung fehlt, sind ungültig. Das Eintragungsblatt ist für die Be-
scheinigung des Eintragungsrechts spätestens bis Dienstag, 11. Februar 
2025 bei der Gemeinde einzureichen, in der die unterzeichnende Person 
ihre Wohnung hat (bei mehreren die Hauptwohnung) oder der gewöhn-
liche Aufenthalt besteht.
 
2. Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindeverwal-

tungen während der allgemeinen Ö� nungszeiten Eintragungslis-
ten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. Die amtliche 
Sammlung dauert drei Monate und startet am Mittwoch, 11. Sep-
tember 2024 und endet am Dienstag, 10. Dezember 2024.

 
Die Eintragungsliste für die Gemeinde Allensbach
wird in der Zeit vom 11. September 2024 bis 10. Dezember 2024
im Rathausplatz 8, Ordnungsamt
zu folgenden Ö� nungszeiten
Mo.-Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr, zusätzlich Mittwochs 16:30 – 18:30 Uhr 
für Eintragungswillige zur Eintragung bereitgehalten.

Der Zugang ist rollstuhlgeeignet möglich.
 
Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung ihr Ein-
tragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie ihre Wohnung, 
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bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben. Eintragungsbe-
rechtigte ohne Wohnung können sich in der Gemeinde eintragen, in der 
sie sich gewöhnlich aufhalten. Eine Eintragung in die bei der Gemein-
de ausgelegte Eintragungsliste kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde 
aufgrund der dort vorhandenen melderechtlichen Angaben feststellt, 
dass die Person eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, die den 
Gemeindebediensteten nicht bekannt sind, haben sich auf Verlangen 
auszuweisen. Eintragungswillige sollten daher zur Eintragung ihren Per-
sonalausweis oder Reisepass mitbringen.
 
3. Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Eintra-

gungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung im Land 
Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. Dies sind alle 
Personen, die am Tag der Eintragung
• mindestens 16 Jahre alt sind,
• die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
• seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre Woh-

nung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) haben oder 
sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

• nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge Richterspruchs 
verloren haben.

4. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur einmal 
ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift leisten.

 
5. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintragungsliste 

kann nur persönlich und handschriftlich geleistet werden. Wer nicht 
unterschreiben kann, aber das Volksbegehren unterstützen will, 
muss dies bei der Gemeinde zur Niederschrift erklären. Dies ersetzt 
die Unterschrift.

 
6. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzentwurf mit 

Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten der Antragstel-
ler oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der Eintragungsblätter 
zur Einsichtnahme bereitgehalten und bei der Gemeinde im Eintra-
gungsraum zur Einsicht ausgelegt:

 
„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes 

Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzentwurf 
seine Zustimmung zu erteilen:

 
Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes

 
Artikel 1

Änderung des Landtagswahlgesetzes
 
Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005 (GBl. S. 384), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (GBl. S. 237) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
 
1. § 1 wird wie folgt geändert:
 a) In Absatz 1 wird die Zahl „120“ durch die Zahl „68“ ersetzt.
 b) In Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.
2. In § 2 Absatz 3, 6 und 9 wird jeweils die Zahl „120“ durch die Zahl 

„68“ ersetzt.
3. In § 5 wird die Angabe „1 bis 70“ durch die Angabe „1 bis 38“ ersetzt.
4. Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
Anlage
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2):

 
Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen zum Landtag

von Baden-Württemberg
 

Nr. Name Gebiet
1 Stuttgart I Die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedelfi ngen, 

Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, Stuttgart-Mitte, 
Stuttgart-Nord, Stuttgart-Süd, Stuttgart-West, Vaihin-
gen

2 Stuttgart II Die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, Feuerbach, 
Mühlhausen, Münster, Obertürkheim, Stammheim, 
Stuttgart-Ost, Untertürkheim, Wangen, Weilimdorf, 
Zu� enhausen

3 Böblingen Die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblingen, Bondorf, 
Deckenpfronn, Ehningen, Gärtringen, Gäufelden, Grafe-
nau, Herrenberg, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Jettin-
gen, Leonberg, Magstadt, Mötzingen, Nufringen, Ren-
ningen, Rutesheim, Schönaich, Sindelfi ngen, Weil der 
Stadt, Weil im Schönbuch

4 Esslingen Die Gemeinden Aichwald, Altbach, Baltmannsweiler, 
Deizisau, Denkendorf, Esslingen am Neckar, Hochdorf, 
Köngen, Lichtenwald, Neuhausen auf den Fildern, Ost-
fi ldern, Plochingen, Reichenbach an der Fils, Wendlin-
gen am Neckar, Wernau (Neckar)

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch
vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, Bempfl ingen, 
Beuren, Bissingen an der Teck, Dettingen unter Teck, 
Erkenbrechtsweiler, Filderstadt, Frickenhausen, Groß-
bettlingen, Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, 
Leinfelden-Echterdingen, Lenningen,Neckartailfi ngen, 
Neckartenzlingen, Neidlingen, Neu� en, Notzingen, 
Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, 
Unterensingen, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

6 Göppingen Landkreis Göppingen
7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis

die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, Kaisersbach, 
Kernen im Remstal, Korb, Leutenbach, Plüderhausen, 
Remshalden, Rudersberg, Schorndorf, Schwaikheim, 
Urbach, Waiblingen, Weinstadt, Welzheim, Winnenden, 
Winterbach

8 Ludwigsburg Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinde Weissach
vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eberdingen, Gerlin-
gen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Kornwestheim, 
Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Oberriexin-
gen, Remseck am Neckar, Schwieberdingen, Sersheim, 
Vaihingen an der Enz

9 Neckar-Zaber Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Brackenheim, Clee-
bronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, Lau� en am Neckar, 
Leingarten, Neckarwestheim, Nordheim, Pfa� enhofen, 
Talheim, Untergruppenbach, Zaberfeld
vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden A� alterbach, Benningen am Neckar, Be-
sigheim, Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim, Erdmann-
hausen, Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, 
Gemmrigheim, Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, 
Kirchheim am Neckar, Löchgau, Marbach am Neckar, 
Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Sach-
senheim, Steinheim an der Murr, Tamm, Walheim

10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn
vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad 
Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Eppingen, Erlenbach, 
Gemmingen, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, 
Ittlingen, Jagsthausen, Kirchardt, Langenbrettach, Leh-
rensteinsfeld, Löwenstein, Massenbachhausen, Möck-
mühl, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, 
Obersulm, Oedheim, O� enau, Roigheim, Schwaigern, 
Siegelsbach, Untereisesheim, Weinsberg, Widdern, 
Wüstenrot

11 Schwäbisch 
Hall
-Hohenlohe

Hohenlohekreis
Landkreis Schwäbisch Hall

12 Backnang-
Schwäbisch 
Gmünd

Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä, Böbingen an 
der Rems, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, 
Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mög-
glingen, Mutlangen, Obergröningen, Ruppertshofen, 
Schechingen, Schwäbisch Gmünd, Spraitbach, Täferrot, 
Waldstetten
vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, Aspach, 
Auenwald, Backnang, Burgstetten, Großerlach, Kirch-
berg an der Murr, Murrhardt, Oppenweiler, Spiegelberg, 
Sulzbach an der Murr, Weissach im Tal
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13 Aalen-  
Heidenheim

Landkreis Heidenheim
vom Ostalbkreis
die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, Bopfi ngen, El-
lenberg, Ellwangen (Jagst), Essingen, Hüttlingen, Jagst-
zell, Kirchheim am Ries, Lauchheim, Neresheim, Neuler, 
Oberkochen, Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, 
Tannhausen, Unterschneidheim, Westhausen, Wört

14 Karlsruhe-
Stadt

Stadtkreis Karlsruhe

15 Karlsruhe-
Land

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggenstein-Leo-
poldshafen, Ettlingen, Gondelsheim, Graben-Neudorf, 
Karlsbad, Kraichtal, Kürnbach, Linkenheim-Hochstet-
ten, Malsch, Marxzell, Oberderdingen, Pfi nztal, Rheins-
tetten, Stutensee, Sulzfeld, Waldbronn, Walzbachtal, 
Weingarten (Baden), Zaisenhausen

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden
Landkreis Rastatt

17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg
vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, 
Eppelheim, Heddesheim, Hemsbach, Hirschberg an der 
Bergstraße, Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, Schries-
heim, Weinheim

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim
19 Odenwald- 

Tauber
Main-Tauber-Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis

20 Rhein-Neckar Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, Dielheim, 
Eberbach, Epfenbach, Eschelbronn, Gaiberg, Heddesbach, 
Heiligkreuzsteinach, Helmstadt-Bargen, Leimen, Lob-
bach, Malsch, Mauer, Meckesheim, Mühlhausen, Neck-
arbischofsheim, Neckargemünd, Neidenstein, Nußloch, 
Rauenberg, Reichartshausen, Sandhausen, St. Leon-Rot, 
Schönau, Schönbrunn, Sinsheim, Spechbach, Waibstadt, 
Walldorf, Wiesenbach, Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzen-
hausen

21 Bruchsal- 
Schwetzingen

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, Forst, 
Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, Kronau, Ober-
hausen-Rheinhausen, Östringen, Philippsburg, Ubs-
tadt-Weiher, Waghäusel
vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Hockenheim, Ketsch, 
Neulußheim, Oftersheim, Plankstadt, Reilingen, 
Schwetzingen

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim
Enzkreis

23 Calw Landkreis Calw
Landkreis Freudenstadt

24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau
vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, Breisach am 
Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, Eichstetten am Kaiser-
stuhl, Gottenheim, Horben, Ihringen, March, Merdin-
gen, Merzhausen, Pfa� enweiler, Schallstadt, Sölden, 
Umkirch, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Wittnau

25 Lörrach-    
Müllheim

Landkreis Lörrach
vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, Badenweiler, 
Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Eschbach, Hartheim 
am Rhein, Heitersheim, Müllheim, Münstertal/Schwarz-
wald, Neuenburg am Rhein, Staufen im Breisgau, Sulz-
burg

26 Emmendin-
gen-Lahr

Landkreis Emmendingen
vom Ortenaukreis
die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, Friesenheim, 
Haslach im Kinzigtal, Hofstetten, Kappel-Grafenhau-
sen, Kippenheim, Lahr/Schwarzwald, Mahlberg, Mei-
ßenheim, Mühlenbach, Ringsheim, Rust, Schuttertal, 
Schwanau, Seelbach, Steinach

27 O� enburg Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad Peter-
stal-Griesbach, Berghaupten, Biberach, Durbach, Gen-
genbach, Hohberg, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Lauten-
bach, Neuried, Nordrach, Oberharmersbach, Oberkirch, 
O� enburg, Ohlsbach, Oppenau, Ortenberg, Ottenhöfen 
im Schwarzwald, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sas-
bachwalden, Schutterwald, Seebach, Willstätt, Zell am 
Harmersbach

28 Rottweil-   
Tuttlingen

Landkreis Rottweil
Landkreis Tuttlingen

29 S c h w a r z -
wald-
Baar

Schwarzwald-Baar-Kreis
vom Ortenaukreis
die Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), Hausach, 
Hornberg, Oberwolfach, Wolfach

30 Konstanz Landkreis Konstanz
31 Waldshut Landkreis Waldshut

vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Eisenbach (Hoch-
schwarzwald), Feldberg (Schwarzwald), Friedenwei-
ler, Glottertal, Gundelfi ngen, Heuweiler, Hinterzarten, 
Kirchzarten, Lenzkirch, Lö�  ngen, Oberried, St. Märgen, 
St. Peter, Schluchsee, Stegen, Titisee-Neustadt

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen
33 Tübingen Landkreis Tübingen

vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Bisingen, Burladingen, Grosselfi ngen, 
Hechingen, Jungingen, Rangendingen

34 Ulm Stadtkreis Ulm
Alb-Donau-Kreis

35 Biberach Landkreis Biberach
vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad Wurzach, Kiß-
legg

36 Bodensee Bodenseekreis
vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Herdwangen-Schönach, Illmensee, Pful-
lendorf, Wald

37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amtzell, Ar-
genbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, Baienfurt, Baindt, 
Berg, Bergatreute, Bodnegg, Boms, Ebenweiler, 
Ebersbach-Musbach, Eichstegen, Fleischwangen, Fron-
reute, Grünkraut, Guggenhausen, Horgenzell, Hoßkirch, 
Isny im Allgäu, Königseggwald, Leutkirch im Allgäu, Ra-
vensburg, Riedhausen, Schlier, Unterwaldhausen, Vogt, 
Waldburg, Wangen im Allgäu, Weingarten, Wilhelms-
dorf, Wolfegg, Wolpertswende

38 Zollernalb- 
Sigmaringen

Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, Bingen, Gammer-
tingen, Herbertingen, Hettingen, Hohentengen, Inzig-
kofen, Krauchenwies, Leibertingen, Mengen, Meßkirch, 
Neufra, Ostrach, Sauldorf, Scheer, Schwenningen, Sig-
maringen, Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt, 
Veringenstadt
vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, Dautmergen, 
Dormettingen, Dotternhausen, Geislingen, Haigerloch, 
Hausen am Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, 
Ratshausen, Rosenfeld, Schömberg, Straßberg, Weilen 
unter den Rinnen, Winterlingen, Zimmern unter der Burg

Artikel 2
Inkrafttreten

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.
 
Begründung: Die Verkleinerung des Landtags trägt zur E�  zienzsteige-
rung der Arbeit des Landtags und gleichzeitig zur erheblichen Kosten-
reduktion bei. Es steht zu befürchten, dass der Landtag durch das neue 
Wahlgesetz weiter aufgebläht wird. Es ist möglich, dass statt der bisher 
154 Mandate die Sitzanzahl auf über 200 anwächst.“
 
Allensbach, den 06.08.2024
 
gez. Stefan Friedrich, Bürgermeister
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Ö� entlich-rechtliche  Vereinbarung über die gemeinsame Unterhaltung der baulichen Maßnahmen für die 
Wiederbegehbarmachung des Uferweges und des Wiedererlebbarmachens der Marienschlucht

(kurz: Kooperationsvereinbarung Unterhalt
Marienschlucht)

zwischen der 
 

Stadt Konstanz
vertreten durch Herrn Oberbürgermeister Uli Burchardt, Kanzleistr. 15,

78462 Konstanz 
 

Gemeinde Allensbach
vertreten durch Herrn Bürgermeister Stefan Friedrich, Konstanzer Str. 12,

78476 Allensbach 
 

Gemeinde Bodman-Ludwigshafen
vertreten durch Herrn Bürgermeister Christoph Stolz, Hafenstr. 5,

78351 Bodman-Ludwigshafen

Es wird folgende Vereinbarung geschlossen: Präambel:
 
Nachdem am 6. Mai 2015 in Folge starker Regenfälle ein Erdrutsch 
mit tödlichem Ausgang in der Marienschlucht niedergegangen und 
den Wandersteg in der Marienschlucht zerstört hatte, haben die Kom-
munen die Sicherheitsprüfung ausgeweitet und den Bereich zunächst 
gesperrt. Stück für Stück wird nun in den kommenden Jahren der Be-
reich, der in sechs Teilbereiche gegliedert wurde, wieder geö� net. Neben 
baulich-strukturellen  Änderungen wird die Sicherheit durch Überwa-
chungssysteme und ein Rangerkonzept deutlich erhöht.
 
Um diese gemeinsame  Aufgabe sinnvoll umzusetzen, ist eine überört-
liche Zusammenarbeit notwendig. Das, sich über drei Gemarkungen er-
streckende Gebiet ist touristisch, wie auch für die Naherholung der ört-
lichen Bevölkerung, von hoher Bedeutung. Nach§ 10 Abs. 2 des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) können u.a. die Errichtung, Un-
terhaltung und der Betrieb von  Anlagen der Naherholung  zu Pfl ichtauf-
gaben erklärt werden. Da keine neue Rechtsperson (Zweckverband, Ge-
meindeverwaltungsverband oder Kommunalanstalt) gescha� en werden 
soll, haben sich die Gemeinden bereits 2020 entschieden, eine ö� entlich  
rechtliche Vereinbarung für den Bau der notwendigen Anlagen zu schlie-
ßen. Die Regelungen der gemeinsamen Unterhaltung der Anlagen stel-
len eine weitere Aufgabe dar, die ebenfalls einen ö� entlich-rechtlichen 
Vertrag erfordert. Da der  letzte Bauabschnitt,  der  Uferweg  zwischen 
Wallhausen  und der  Schlucht, noch nicht abschließend untersucht ist 
und daher noch nicht umgesetzt werden kann, handelt es sich hierbei 
um eine vorläufi ge Unterhaltsregelung für zunächst die Jahre 2024 und 
2025. Die Marienschlucht hat Strahlkraft über die Gemarkungsgrenzen 
der drei Kommunen hinaus, so dass beabsichtigt ist weitere Kommunen 
hieran zu beteiligen, wie dies in der Vergangenheit für die Kosten der 
Müllentsorgung der Fall war.
Die Kommunen sind sich einig, dass nach diesem Vertrag ein Anschluss-
vertrag getro� en werden soll, der die Erfahrungen der beiden Unter-
haltsjahre berücksichtigt und weitere Kommunen einbinden soll.
 
Mit der Kooperationsvereinbarung soll die Kostenverteilung zwischen 
den Kommunen und damit die Sicherstellung der strukturellen Sicher-
heit gewährleistet werden.

§ 1 Gegenstand und Ziel der Vereinbarung 
Gemeinden und Landkreise können zur kommunalen Zusammenarbeit 
Zweckverbände, gemeinsame selbständige Kommunalanstalten bilden 
sowie ö� entlich-rechtliche Vereinbarungen schließen, um bestimmte 
Aufgaben, zu deren Erledigung sie berechtigt oder verpfl ichtet sind, für 
alle oder einzelne gemeinsam zu erfüllen. 

Die Gemeinden Allensbach, Bodman-Ludwigshafen und Konstanz haben 
bereits eine ö� entlich-rechtliche Vereinbarung über die baulichen Maß-
nahmen (Kooperationsvereinbarung Bau) -ö� entlich bekanntgemacht 
am 25.06.2020- geschlossen. Für die laufende Unterhaltung der bau-

lichen Anlagen schließen daher die drei Gemeinden mit diesem Vertrag 
eine weitere ö� entlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Ziel, den ord-
nungsgemäßen Zustand der baulichen Anlagen und Wege zu erhalten.
 
Zu diesem Zweck wurde ein Gesamtkonzept erstellt, das die nachfolgend 
aufgeführten Maßnahmen umfasst: 
 
a)  Erneuerung der Schi� sanlegestelle, diese  ist bisher im Eigentum des 

Eigenbetriebes der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen und soll auch 
dort verbleiben (alleinige, eigentumsrechtliche Zuständigkeit daher 
bei Bodman-Ludwigshafen, örtliche Zuständigkeit Allensbach), also 
nicht Bestandteil dieses Unterhaltungsvertrags.

 
b)  Herstellen einer alternativen Wegeführung von der Schlucht über 

den Burghof nach Wallhausen.
- Die örtlichen Zuständigkeiten richten sich nach den Gemarkungs-
grenzen, betro� en sind die Gemeinde Allansbach und die Stadt 
Konstanz. Ein Großteil des betro� enen Gebietes in diesem Abschnitt 
befi ndet sich im Eigentum des Landes (Staatsforst), daher wurde mit 
diesem eine separate Vereinbarung   geschlossen, sowie mit den 
betro� enen privaten Eigentümern.

 
c)  Erstellen eines Kiosks mit WC auf einem Ponton, der an der Schi� s-

anlegesteile festgemacht werden kann. Ein ö� entliches WC ist not-
wendig und mit dem Betrieb eines Kiosks gibt es auch eine Aufsicht 
vor Ort. Dieser Ponton soll nur während der Saison am Steg festge-
macht und in den Wintermonaten nach Badman verlagert werden.
Der Kiosk mit Ponton wird im Eigentum der Gemeinde Bodman-
Ludwigshafen errichtet, so dass die alleinige, eigentumsrechtliche Zu-
ständigkeit bei der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen liegt.  Der Kiosk 
ist ebenfalls nicht Bestandteil des Unterhaltungsvertrags.

 
d)  Bau einer Schutzhütte, die als Unterstand für Wanderer dient und 

am Fuße der Schlucht errichtet werden soll.
- Die örtliche Zuständigkeit liegt hier bei der Gemeinde Allensbach.

 
e)  Eine Wegeführung direkt durch die Marienschlucht wird nicht mehr 

möglich sein, hier soll eine sicherere, alternative Wegeführung 
entlang der Hangkante gescha� en werden.
Die örtliche Zuständigkeit liegt bei der Gemeinde Allensbach.

 
f)  Der Weg unterhalb des Mondfelsens soll wieder begehbar gemacht 

werden.
Hierfür sind Sicherungen am und auf dem Hang vor herabfallenden Bäu-
men und Felsbrocken erforderlich. Dazu ist es notwendig Sonden und 
elektronische Überwachungssysteme in den Fels zu verankern. Ferner 
soll eine Toranlage vor und nach dem Mondfels unterhalb am Weg instal-
liert und je nach Gefahrensituation geö� net oder geschlossen werden.
-  Die örtliche Zuständigkeit liegt bei der Gemeinde Allensbach.
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g)  Um den Uferweg von der Schlucht direkt nach Wallhausen wieder 
begehen zu können, ist die Sicherung des Hangs und die 
Wiederherstellung des Weges (Unterspülungen) erforderlich.
Die örtliche Zuständigkeit liegt hier bei der Gemeinde Allansbach 
und der Stadt Konstanz. Ein Großteil des betro� enen Gebietes auf 
der Gemarkung Konstanz befi ndet sich im Eigentum des Landes 
(Staatsforst).

 
Die vorgenannte Maßnahme a) ist bereits umgesetzt und befi ndet sich 
im Eigentum der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen. Die bereits fertigge-
stellten Maßnahmen b) sowie die weiteren noch folgenden Maßnahmen 
d), e), f) und g) liegen in der gemeinsamen Verantwortung und Unter-
haltslast der drei Gemeinden.
 
Für die noch auszuführende Maßnahme c), die ebenfalls im Eigentum 
der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen stehen soll (Ponton mit  Kiosk und 
Toilette), verbleibt die Unterhaltungslast bei der Gemeinde Bodman-
Ludwigshafen.) Somit teilen sich die drei Gemeinden die Unterhalts
lasten für die vorgenannten Maßnahmen b), d), e), f) und g). 
 

§ 2 Aufgaben, Zuständigkeiten, Sicherheitsausschuss 
und Mitwirkung 

Die Ö� nung der Marienschlucht und der Wege betri� t alle drei Nach-
bargemeinden und kann sinnvoll nur einheitlich bzw. gemeinsam wirt-
schaftlich und zweckmäßig wahrgenommen werden. Die Gemeinden 
Bodman-Ludwigshafen, Allansbach und Konstanz schließen daher mit 
diesem Vertrag eine weitere ö� entlich-rechtliche Vereinbarung, die die  
Unterhaltungslasten für die  baulichen Anlagen regelt. Die ordnungs-
gemäße Bewirtschaftung des Waldbestandes ist davon nicht berührt 
und steht in der Unterhaltungslast der jeweiligen Waldeigentümer. Die 
Gemeinde Bodman  Ludwigshafen ist durchführende Gemeinde. Sie hat 
bereits federführend die Planung, Finanzierungsverwaltung und Umset-
zung der Maßnahmen a) und b) durchgeführt und verpfl ichtet sich, die 
oben genannten Aufgaben für die übrigen Beteiligten durchzuführen 
und  wie eine Erledigungsaufgabe i.S.d.   §  61 Abs. 3 GemO zu behan-
deln.
 
Im Rahmen des Rangerkonzepts wird ein Sicherheitsausschuss einge-
setzt, welcher sich aus Vertretern der beteiligten Kommunen, den Ei-
gentümern, dem Ranger, den zuständigen Förstern und fachkundigen 
Planern zusammensetzt. Der Sicherheitsausschuss gibt sich eine eigene 
Geschäftsordnung in welcher u.a. die Verteilung der Verantwortlichkei-
ten festgeschrieben wird. Der Sicherheitsausschuss kann nach eigenem 
Ermessen weitere Mitglieder berufen.
 
Abweichend hiervon wird die durchführende Gemeinde mit der Erfüllung 
der sich ergebenden Aufgaben beauftragt, soweit es sich um Geschäfte 
der laufenden Verwaltung im Zusammenhang mit den obigen Maßnah-
men handelt. Die Aufgaben der laufenden Verwaltung i.S.d. § 44 Abs. 2 
GemO bestimmen sich nach den Verhältnissen der durchzuführenden 
Gemeinde. Ergänzend bestimmen die Vertragspartner, dass jedenfalls ab 
einem Vorgangswert in Höhe von 25.000 € kein Geschäft der laufenden 
Verwaltung mehr vorliegt.
 
Im gegenseitigen Einvernehmen kann mit Genehmigung des Regie-
rungspräsidiums Freiburg ein Wechselder durchführenden Gemeinde 
beschlossen werden.
 
Mit dieser Vereinbarung werden die Mitwirkungsrechte und -pfl ichten  
bei der Umsetzung der unter§ 1 genannten Aufgaben insbesondere wie 
folgt festgelegt:  
a)   die durchführende Gemeinde erledigt die anstehenden Aufgaben aller 

drei oben genannter Gemeinden wie eine Erledigungsaufgabe nach 
§ 61 GemO, 

b)   vor der Auftragsvergabe von Maßnahmen, die eine fi nanzielle Be-
lastung von voraussichtlich mehr als 25.000 € pro Maßnahme ver-
ursachen, hat eine Abstimmung mit den beiden anderen Gemeinden 
stattzufi nden und je nach Höhe der Aufwendungen ist entsprechend 
des jeweiligen Ortsrechts/Hauptsatzung in den jeweiligen Gremien 
der einzelnen Gemeinden ein separater Projektbeschluss zu fassen.

§ 3 Kostentragung 
Die Kosten für die Verkehrssicherung der Wegeführungen, für die tech-
nische Überwachung, für die Vermarktung, für den  Sicherheitsaus-
schuss sowie  für die Umsetzung des  Rangerkonzepts, welches alle  drei 
Gemarkungen umfasst, incl. regelmäßiger Kontrollen und Dokumentati-
onen, werden auf eine Höhe von jährlich
120.000,- € taxiert.
 
Dieser Aufwand wird von den drei Kommunen zu gleichen Teilen getra-
gen.
 
Sofern weitere Körperschaften I Partner sich an der Finanzierung der 
Gesamtmaßnahme oder einzelner Maßnahmen beteiligen, reduzieren 
sich die jeweiligen Kosten der drei Gemeinden anteilig, soweit nichts 
anderes vereinbart wird.
 
Zur fi nanziellen Abwicklung wird im Fonds "Marienschlucht" der beste-
hende erste
Deckungskreis aktiviert (1. Deckungskreis-bisheriger lfd. Unterhalt, 2. 
Deckungskreis
- Erstellen eines Gesamtkonzeptes, 3. Deckungskreis
-  Umsetzung der Baumaßnahmen). Die beteiligten Gemeinden erhalten 

ein Einsichts- und Prüfungsrecht für diesen Fonds. Eine regelmäßi-
ge Rechnungslegung, mindestens aber einmal im Jahr die Vorlage des 
Rechnungsabschlusses wird zugesichert.

 
Der Fonds wird von der durchführenden Gemeinde Bodman-
Ludwigshafen geführt, sämtliche Zahlungen werden über diesen 
Deckungskreis des Fonds geleistet.
 
Die Kosten, die den Kommunen aus ihrer Zusammenarbeit entstehen, 
insbesondere Personal-, Raum- und Sachkosten, tragen die jeweiligen 
Kommunen selbst.
 

§ 4 Geltungsdauer, Beendigung des Vertrages, Schadensersatz
Diese Vereinbarung gilt für die Jahre 2024 und 2025. 
 

§ 5 Genehmigung, Bekanntmachung und lnkrafttreten
Die  Vereinbarung bedarf gern. § 25 Abs. 5 GKZ der Genehmigung  des 
Regierungspräsidiums Freiburg.
 
Die Vereinbarung und ihre Genehmigung sind von der Stadt Konstanz, 
der Gemeinde Allensbach und der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen 
ö� entlich bekanntzumachen. Die Vereinbarung wird am Tage nach der 
letzten ö� entlichen Bekanntmachung rechtswirksam.
 

§ 6 Schlussbestimmungen 
Sollte eine der zuvor getro� enen Bestimmungen unwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 
Vertragsbestimmungen nicht berührt. Die Parteien werden vielmehr eine 
neue Regelung vereinbaren, die dem mit der unwirksamen oder undurch-
führbaren Bestimmung Gewollten am nächsten kommt. Entsprechendes 
gilt für die Schließung etwaiger Regelungslücken.
 
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schrift-
form. Nebenabreden bestehen nicht.
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MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Schulbeginn am 9. September 2024 
Pünktlich zum Schulanfang werden in der Gemeinde wieder die 
Spannbänder mit dem Aufdruck "Schule hat begonnen" oder 
"Schulanfänger - Verkehrsanfänger" angebracht.  Nach dem Ende 
der Sommerferien in Baden-Württemberg ist mit dem Beginn des 
Schulanfangs ganz besonders in den ersten Tagen und Wochen er-
höhte Aufmerksamkeit und Vorsicht von allen Verkehrsteilnehmern 
im Straßenverkehr gefordert. Für die Erstklässler beginnt mit dem 
Schulanfang ein neuer Lebensabschnitt. „Bei aller Freude darüber 
birgt der Schulanfang und der damit verbundene Schulweg beson-
dere Risiken für die kleinen ABC-Schützen“.

Schulanfänger haben entwicklungsbedingt noch ein geringer aus-
geprägtes Gefahren-bewusstsein als Erwachsene. Sie bewegen sich 
noch unsicher im Straßenverkehr, da sie zum Beispiel noch nicht 
über parkende Autos hinweg schauen und auch Entfernungen und 
Geschwindigkeiten von Fahrzeugen schwerlich einschätzen können. 
Auch die Bedeutung von Verkehrszeichen ist vielen noch nicht ge-
läufi g.
 
Die optisch au� allenden Spannbänder sollen vor allem Autofahrer 
an eine vorausschauende und rücksichtsvolle Fahrweise erinnern.

Geschwindigkeitsmessungen 

Hegner Straße
Noch zu viele Geschwindigkeitsüberschreitungen 
Die Gemeinde Allensbach hat im Zeitraum vom 5. Juli bis 5. August eine 
Geschwindigkeitsmessung in der Hegner Straße Fahrtrichtung Kaltbrun-
ner Straße auf Höhe des Friedhofparkplatzes durchgeführt. Es wurden 
8586 Fahrzeuge bei einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 30 
km/h gemessen. 4130 der Fahrzeuge wurden mit einer Geschwindigkeit 
von unter 30 km/h gemessen und befi nden sich somit im Bereich der zu-
lässigen Höchstgeschwindigkeit. 4456 Fahrzeuge hingegen wurden mit 
einer Geschwindigkeit über 30 km/h gemessen und befi nden sich dem-
zufolge über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Fahrräder wurden in 
der Messung nicht beachtet, womit mehr als 50 Prozent der Fahrzeuge 
zu schnell fahren und sich nicht an die vorgegebene Richtlinie halten. 
Das hat zu folge das Kinder auf ihrem Weg in die Schule und den Kinder-
garten in Gefahr gebracht werden, worauf die Gemeinde immer ein Auge 
hat. Des Weiteren steht die Gemeinde Allensbach mit dem Landratsamt 
Konstanz in Verbindung und es werden regelmäßig mobile Radarstati-
onen aufgestellt.

Kaltbrunner Straße
Positive Auswirkung feststellbar
Eine weiter Geschwindigkeitsmesstafel befi ndet sich in der Kaltbrunner 
Straße - Höhe Flohzirkus. Dieser hat in einem Zeitraum vom 2. Mai bis 
zum 2. Juni 2024 31.422 Fahrzeuge erfasst. Der Großteil der Autofahrer 
(63,4%) fahren zwischen 31 und 40 km/h, 34,6% zwischen 41 und 50 
km/h.  Rund 2% befi nden sich über der zugelassenen Geschwindigkeit. 
Hiervon fahren 1,9% 51-60 km/h. Der Rest bilden die 0,1%, welche die 
60 km/h Grenze überschreiten.
Als Fazit kann eindeutig gesagt werden, dass der Großteil der Fahrzeuge 
sogar langsamer als zu schnell fährt.

Dorfputzete oder Rhine-Clean-up – 
Bodensee-Clean-up oder Waldputzete? 

Neue Namen – altes Thema! Heutzutage sprechen wir von einem Cle-
an-up, was ungefähr das Gleiche bedeutet, wie früher Dorf-, Wald-, und 
Seeputzete. Und das Ziel ist auch dasselbe: Der Müll soll weg! Am 14. 
September fi ndet wieder der internationale Rhine-Clean-Up statt und 
auch beim Bodensee-Clean-up haben sich bereits viele Gemeinden rund 
um den See eingetragen.
 
Allensbach hat sich bislang keiner der beiden Aktionen angeschlossen, 
wenngleich es auch auf dem Gemeindegebiet Stellen gibt, wo der ein 
oder andere Abfall versehentlich oder absichtlich liegenbleibt. Weil es 
aber keine uns bekannten Brennpunkte gibt, wollten wir uns bislang 
nicht bei diesen Aktionen anschließen, aber wir wollen dazu einladen, 
selbständig und gerne in kleinerem Umkreis, Müll einzusammeln und uns 
vielleicht sogar Bilder vom gesammelten Müll per E-Mail an 
gemeinde@allensbach.de zu senden.
 
Um mitzumachen braucht es eigentlich nicht viel. Eine Tüte und evtl. 
Handschuhe, wobei es bei kleineren Tüten auch reicht, die Tüte einfach 
umgedreht zum Aufheben des Abfalls zu nutzen. So kann ganz nebenbei 
ein bisschen Müll beseitigt werden, wenn man grade sowieso unter-
wegs ist. Aus diesem „Nebenbei-Müll-Sammeln“ hat sich in Schweden 
übrigens eine neue Sportart entwickelt: Das Plogging. Das Wort setzt 
sich aus dem schwedischen plocka für „aufheben“ und dem englischen 
Jogging zusammen und meint, dass die Leute sich während des Joggens 
nach Müll bücken und diesen ebenfalls einsammeln. Egal, ob Sie sich für 
die gemütlichere oder die sportliche Variante entscheiden. Für die Natur 
und die Umwelt ist beides gut.
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Mit Abstand sicher – Banner wei-
sen an den Ortseingängen 
auf den Mindestabstand beim 
Überholen hin 

Mit Abstand mehr Sicherheit für Radfahrende, 
so wirbt die Plakat-Kampagne „Mit Abstand 
sicher“ für den gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestabstand beim Überholen von Radfah-
renden. Zu enges Überholen ist nicht nur unan-
genehm, sondern auch gefährlich. Beim Rad-
fahrer kann dadurch Unsicherheit entstehen. 
Die seit April 2020 in der Straßenverkehrs-
ordnung vorgeschriebenen Mindest-Überhol-
abstände von 1,50 Metern innerorts und zwei 
Metern bei Kindern und außerorts sind vielen 
Autofahrenden eventuell noch nicht bekannt. 
Deshalb stellt der ADFC Kreisverband Konstanz 
gemeinsam mit dem Landkreis und 13 Kommu-
nen nun 40 Banner im Landkreis auf, um auf 
die wichtigen Neuregelungen aufmerksam zu 
machen – und so für mehr Sicherheit zu sor-
gen.

STANDESAMTLICHE 
NACHRICHTEN

Eheschließungen 
02.08.2024    
Stefan Eismann und Sandra Chanthalangsy
Daniel Schaal und Laura in het Panhuis

15.08.2024    
Manuel Wildner und Laura Kohn

30.08.2024    
Bastian-Dirk Ewald und Astrid Adrian

31.08.2024    
Ingo Renz und Katharina Johanna Klaiber

FREIWILLIGE FEUERWEHR  
ALLENSBACH

Ausgelöste Brandmeldeanlage
Um 11:20 Uhr am 02.09.2024 löste die Brand-
meldeanlage des Klosters in Hegne aus. Gemäß 
Ausrücke- und Alarmordnung (AAO) wurden 
die Abteilungen Hegne und Allensbach sowie 
der Tagalarm alarmiert. Vor Ort erkundeten die 
Einsatzkräfte den gemeldeten Auslösebereich 
und konnten dann schnell Entwarnung geben. 
Grund für die Auslösung waren angebrannte 
Speisen im Küchenbereich. Nachdem die Anla-
ge wieder zurückgestellt und an den Betreiber 
übergeben worden war, konnten alle Einsatz-
kräfte wieder einrücken. 

Wasser im Gebäude
Am Morgen des 12.08.2024 bemerkten Be-
wohner eines Hauses in der Kilian-Weber-Stra-
ße Wasser in ihrem Keller. Um 7:24 Uhr wurde 
ein Kleinalarm für die Abteilung Allensbach 
ausgelöst. Die Einsatzkräfte stellten den 
Hauptwasserhahn und den Strom im Keller des 
Gebäudes ab. Aufgrund der Bauweise drück-
te das Wasser in einen weiteren Keller eines 
angebauten Nachbargebäudes, sodass auch 
dieser Keller überfl utet wurde. Insgesamt drei 

Wassersauger und eine Tauchpumpe muss-
ten zum Entfernen des Wassers eingesetzt 
werden. Nach circa zwei Stunden konnte der 
Einsatz beendet und die Einsatzstelle an die 
Bewohner übergeben werden.

LOKALE AGENDA 21 
ALLENSBACH

Bürgertre� 
Eltern-Kind-Tre�  – neue Gruppe
Die Gruppe tri� t sich donnerstags zwischen 
15:00 und 17:00 Uhr im Bürgertre�  in der 
Höhrenbergstraße 15. Beim Eltern-Kind-Tre�  
tre� en sich Mütter oder Väter um sich aus-
zutauschen, während die Kinder mit anderen 
Kindern spielen. Das Tre� en ist unverbindlich, 
kostenlos und kann von allen besucht werden. 
Die Gruppe freut sich über neue Teilnehmer:in-
nen, die einfach ohne Voranmeldung vorbei-
kommen. Fragen vorab beantwortet an unter 
Tel.: 0174 4015367 oder E-Mail: emilie.b123@
web.de
 
Agendagruppe Hegne
Hegner Dorf-Flohmarkt
Der beliebte Hegner Dorf-Flohmarkt fi ndet 
am Samstag, 21.05. (10:00 – 16:00 Uhr) und 
Sonntag, 22.05. (11:00 – 16:00 Uhr) statt.
Die Organisatorinnen haben bereits Anmelde-
zettel in Hegne verteilt. Flohmarktartikel kön-
nen nur von in Hegne Wohnenden angeboten 
werden.
 
Wir in Kaltbrunn
Die „Mobile-Saftmoschte“ kommt!
Die Kaltbrunner Aktion „Mobile Saftmosch-
te“ jährt sich zum 18. Mal! Am 26. September 
2024 auf dem Müllerhof wird in der mobilen 
Safterrei das angelieferte Obst wieder zu eige-
nem Saft verarbeitet - gewaschen, gemahlen, 
gepresst, pasteurisiert und in praktische soge-
nannte Bag-in-Box-Behältnisse gefüllt, wahl-
weise in 5- oder 10-Liter-Gebinde.
Der Saft lässt sich bequem mittels eines Hah-
nes abzapfen. In der angebrochenen Box bleibt 
der gekühlte Saft mindestens zwei Monate, 
ungeö� net ein Jahr haltbar.
Durch die schonende Erhitzung bei maximal 78 
Grad wird eine optimale Saftqualität erreicht. 
Möchten Sie dabei sein? Sie sollten mindestens 
100 kg Obst anliefern.
Weitere Informationen bei: Markus Zipf, Kalt-
brunn, Tel. 5134
oder gleich anmelden unter: post@mobilesaft-
moschte.de (01603230687)
 
Tre� en der Arbeitskreise
Der Arbeitskreis Energie, Ressourcen, Klima-
schutz tri� t sich am Montag, 9. September, 
20:00 Uhr im Vereinsheim, Radolfzeller Str. 25 
(Hintereingang).
Interessierte sind bei den Tre� en jederzeit 
herzlich willkommen.
 
Angebote im September
Englisch - Konversation
Montags von 10:30  – 12:00  Uhr (Bürgertre� )
Kontakt - Tel.: 3374
Handarbeitsstube
in Allensbach (Bürgertre� )
Montag, 16.09. von 16:30 bis 18:30 Uhr  

in Hegne (Gemeinschaftshaus – 
Zum Schwarzenberg 3)
Donnerstag, 12.09. von 16.30 bis 18.30 Uhr
Kontakt – für beide Orte: Tel.: 934202
Englisch für Wiedereinsteiger:innen
Dienstags von 19:00 bis 20:30 Uhr 
(Bürgertre� )
Kontakt: 6127
Französisch für Wiedereinsteiger:innen
Mittwochs von 18:00 bis 19:30 Uhr 
(Bürgertre� )
Kontakt:  949335
Qigong auf dem Höhrenberg
Mittwochs (ab 18.09.) von 17:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstags (ab 19.09.)von 10:30 bis 
11:30 Uhr
Kontakt: Tel.: 1885
Spieletre� 
Dienstag, 10.09. ab 19:00 Uhr
Mittwoch, 25.09. ab 19:00 Uhr
Kontakt: spieletre� _allensbach@musterpost.de
Gitarrentre�  Querbeet
Mittwoch, 11.09. ab 19:00 Uhr
Kontakt: Tel.: 3589
Krabbeltre�  
Donnerstags von 15:00 bis 17:00 Uhr
Kontakt: Tel.: 0174 4015367
Italienisch
Donnerstags von 11:00 bis 12:30 Uhr
Kontakt: Tel.: 97311
Hegner Tre� 
Freitag, 20.09. von 17:00 bis 20:00 Uhr
Kontakt 934202
Lesekreis
Freitag, 27.09. von 18:00 bis 19:30 Uhr.
Die aktuellen Titel, die gelesen werden, fi nden 
Sie im Aushang am Bürgertre� .
Kontakt: 4919690  
Martkstand zur Fairen Woche
Donnerstag, 19.09, von 9:00 bis 12:30 Uhr
Wochenmarkt
Allensbacher Kleidertausch für Frauen
Samstag, 28.09. von 15:00 bis 17:00 Uhr
Foyer der Bodanrückhalle
Dorfhock Hegne
Sa 28.09. ab 16:00 Uhr
Gemeinschaftsraum Hegne
 
Die Angebote sind kostenlos und fi nden, wenn 
nichts anuderes angegeben ist, im Bürgertre� , 
Höhrenbergstr. 15 statt. Weitere Informati-
onen erhalten Sie auf der Homepage www.
gemeinde-allensbach.de/Lokale-agenda-21 
unter „Bürgertre� “ 

Ferienlektüre ein-
tauschen gegen 

„Herbst-Lektüre“?

Dienstag von 17-19 Uhr
Freitag von 16-18 Uhr
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Fr. 13. September | 09.30 Uhr 
Natur tri� t Seele 

Wanderung mit jahreszeitlichen Impulsen für 
Körper, Seele und Geist. Genießen Sie die Me-
lodie des Waldes im Wechsel der Jahreszeiten. 
Erleben Sie im Gehen und Verweilen Kraft und 
Stille und erfahren Sie dabei, wie die Schön-
heit der Natur uns innere Türen ö� nen kann. 
Ausgangspunkt und Ziel unseres Weges ist die 
Stiftung Kloster Hegne, der Ort gelebter Spiri-
tualität. Tre� punkt: Haus Ulrika in Hegne beim 
Klosterparkplatz | Anreise mit dem Seehas 
(Bahn) möglich. Ausstieg Haltepunkt Hegne | 
Dauer: ca. 2 Stunden | Kosten: 6,– € p. P. Kinder 
frei | Anmeldung im Kultur- & Tourismusbüro 
Allensbach erforderlich.

Fr. 13. September | 18.30 Uhr 
Kochkurs mit Heike Barz
F(r)isch vom See i. R. der 
Bodenseefi schWochen

 
Die Küche aus der Bodenseeregion bietet eine 
Fülle an saisonalen und regionalen Gerichten 
aus heimischen Produkten. Heike Barz gibt raf-
fi nierte Tipps, auch für die Ferienküche. Nach 
dem gemeinsamen Kochen genießen Sie bei 
einem Glas Allensbacher Wein das Menü.
Dauer: ca. 3,5h | Kosten: 30,- € | Anmeldung 
im Kultur- und Tourismusbüro
TIPP: Sondertermine für Gruppen bis max. 
12 Personen auf Anfrage

Do. 19. September | 10 Uhr
Bitte beachten Sie die Terminverschiebung

Für Leib und Seele
Markt, Kirche und Frühwein - ein Streifzug 
der kulinarischen Art 
Vor 1000 Jahren wurde der Markt bereits ur-
kundlich erwähnt. Ludwig Egenhofer erzählt 
unterhaltsam und informativ über alte Bräu-
che in Allensbach. Mit Besuch des Wochen-
markts und „Versucherle“ an Ständen, Besich-
tigung der Marktkirche und Ausklang beim 
gemeinsamen Frühwein.
Tre� punkt am Brunnen (Rathausplatz Allens-
bach) | Dauer ca. 2 Stunden | Anmeldung im 
Kultur- und Tourismusbüro erforderlich | € 7,- / 
mit BCW € 5,-

Allensbach Hat's, es geht wieder los:
Do. 26. September | 20.00 Uhr

Pfarrheim
 

Stefan Waghubinger
"Hab' ich euch das schon erzählt"

 
Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber 
immer irrsinnig komisch, zynisch und zugleich 
warmherzig. Das sind Attribute, die man mit 
diesem österreichischen Kabarettisten verbin-
det. Er selbst sagt von sich, er betreibe öster-
reichisches Jammern und Nörgeln, jedoch mit 
deutscher Gründlichkeit. Das ist Satire-Kaba-
rett vom Besten. Restkarten: € 28,- / € 25,- € 
erm.

Lust auf Musik? - 
Freie Plätze an der Privaten 
Musikschule Allensbach
Du möchtest gerne Block-, Querfl öte, Gitar-
re, Klavier, Geige, Cello, Klarinette, Posaune, 
Trompete, Saxofon oder Schlagzeug spielen 
lernen oder dich auf einem anderen Instrument 
ausprobieren? Dann melde dich bei der Priva-
ten Musikschule Allensbach oder vereinbare 
direkt bei den Musiklehrer*innen eine Schnup-
perstunde.Weitere Infos: Private Musikschule 
Allensbach | 07533-80134
Oder direkt unter:

Neuer Roman 
von Gaby Hauptmann 

Am 29. August ist der neue Roman von Gaby 
Hauptmann "Traum vom besseren Leben" er-
schienen. Das neue Buch gibt es ab sofort 
im Kultur- und Tourismusbüro Allensbach. In 
Kürze gibt es das Buch auch signiert.

Tipp: Unter www.gaby-hauptmann.de sind alle 
demnächst stattfi ndenden Lesungen, Veran-
staltungen oder Auftritte aufgeführt. 
 
 

DAS KULTUR- UND TOURISMUSBÜRO INFORMIERT

KULTUR- UND TOURISMUSBÜRO
MÜHLENWEGMUSEUM
PRIVATE MUSIKSCHULE 

Konstanzer Straße 12 | im Bahnhof
Tel. 80135 | tourismus@allensbach.de
MO - FR 9 -18 Uhr | SA 10 - 13 Uhr

Neue Gärten für das Grenzen-
lose GartenRendezvous 2025

Der REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau 
e.V. möchte auch im Jahr 2025 wieder öf-
fentliche und private Gartenbesitzer und 
Gartenbaubetriebe der Region einladen, 
ihre Gärten im Jahr 2025 für Gartenin-
teressierte zu ö� nen. Dies kann an einem 
oder mehreren Tagen, Wochenenden oder 
das ganze Jahr über sein. Auch können 
Veranstaltungen wie Kunst und Kultur 
oder kulinarische Genüsse im Garten in-
tegriert werden. Die Gärten des Grenzen-
losen GartenRendezvous werden in einer 
Broschüre sowie im Internet vorgestellt 
und sind automatisch auch Teil des Netz-
werkes der Bodenseegärten.

Weitere Infos und die Anmeldung gibt es 
im Kultur- und Tourismusbüro oder unter 
07533 / 80134.
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KATH. KIRCHENGEMEINDE
WOLLMATINGEN-ALLENSBACH

Gottesdienste  

Samstag, 07. September 
18.00 Uhr Tankstelle St. Nikolaus
 Themengottesdienst mit 
 musikalischer Gestaltung der 

Gruppe „Conceptions“ und des 
Nikolaudate Chors. „Worauf 
baue ich mein Lebenshaus“

 Jahrtag für: Paul Waidele, Frieda 
Singler

 Im Gedenken an: verstorbene 
Angehörige der Familie Waidele, 
Otto Singler

     
Sonntag, 08. September - 23. Sonntag im 
Jahreskreis 
9.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Martin, 

KN-Wollmatingen
10.00 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst 

anlässlich der 1300-Jahr-Feier 
auf dem Kapellenplatz in 

 Kaltbrunn, anschließend Feier-
lichkeiten und Flohmarkt.

11.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Gallus, 
KN-Fürstenberg

 
Mittwoch, 11. September
  9.00 Uhr Einschulungsgottesdienst in St. 

Nikolaus, Allensbach
10.00 Uhr Einschulungsgottesdienst in St. 

Nikolaus, Allensbach
18.00 Uhr Ökumenische Abendandacht in 

den Kliniken Schmieder, 
 Allensbach
18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Kran-

kensalbung in St. Jakobus, 
Kaltbrunn

 Im Gedenken an: Eduard Mayer, 
Herbert Mayer, Erika Sulger

 
Donnerstag, 12. September 
9.30 Uhr Eucharistiefeier der Kath. 

Frauengemeinschaft mit 
Krankensalbung in St. Nikolaus, 
Allensbach

 Jahrtag für: Elsa Martin
 Im Gedenken an: verstorbene 

Angehörige 

KLOSTERKIRCHE  
ST. KONRAD HEGNE

23. Sonntag im Jahreskreis
 
Freitag, 6. September – Herz- Jesu - Freitag
7.00 Uhr Laudes
11.45 Uhr Mittagsgebet
17.15 Uhr Rosenkranz für den Frieden
17.45 Uhr Vesper
 
Samstag, 7. September
17.30 Uhr   Vesper

Sonntag, 8. September
7.30 Uhr Laudes
10.15 Uhr Eucharistiefeier
15.00 Uhr Anbetung in der Krypta in den 

Anliegen der Ulrikapilgernden
17.00 Uhr Eucharistische Anbetung
17.45 Uhr Vesper
 
Montag, 9. September
7.00 Uhr Laudes
11.45 Uhr Mittagsgebet
17.00 Uhr Eucharistische Anbetung
17.45 Uhr Vesper
19.00 Uhr WorTraum - meditativer 
 Gottesdienst in der Kapelle 
 t. Elisabeth
 
Dienstag, 10. September 
7.00 Uhr Laudes
17.45 Uhr Eucharistiefeier mit integrierter 

Vesper
  
Mittwoch, 11. September
7.00 Uhr Laudes
11.00 Uhr Pilgermesse in der Krypta
11.45 Uhr Mittagsgebet in der Klosterkir-

che
17.00 Uhr Eucharistische Anbetung
17.45 Uhr Vesper
 
Donnerstag, 12. September – Mariä Namen 
(g)
7.00 Uhr Laudes
17.45 Uhr Eucharistiefeier mit integrierter 

Vesper
 In den Anliegen unserer Ulrika-

pilgernden, deren Verstorbene 
und für alle unsere Verstorbenen

 
Freitag, 13. September 
7.00 Uhr Laudes
11.45 Uhr Mittagsgebet
17.15 Uhr Rosenkranz für den Frieden
17.45 Uhr Vesper

GEMEINSAME MITTEILUNGEN

Ö� nungszeiten im Pfarrbüro 

Das Pfarrbüro ist zu den folgenden 
Ö� nungszeiten erreichbar: 
Montag: 9.00 – 11.00 Uhr
Dienstag: 9.00 – 12.00 Uhr und 
 16.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 – 12.00 Uhr
Freitag: 9.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
 
Tel: 9312-0
Fax: 9312-20
E-Mail: Pfarramt.nikolaus@kath-wa.de
Internet: www.kath-wa.de 

Pfarrer Marcus Maria Gut
Tel. 01578/3034820
E-Mail: Gut@kath-wa.de

Diakon Martin Beck
Tel: 9312-12
0176/30041212
E-Mail: Beck@kath-wa.de
 
Sabine Späth (Hausmeisterin Pfarrheim und 
Kirche St. Nikolaus)
Telefon: 9312-16
E-Mail: Spaeth@kath-wa.de
 

Nikolaudate Chor

Der Nikolaudate Chor probt immer dienstags 
um 19.45 Uhr im Pfarrheim St. Nikolaus. Neuer 
Sängerinnen und Sänger sind jederzeit will-
kommen.
 

Caritas – Hilfsangebot

Der Sozial-Caritative Förderverein Allensbach 
eV (SCFA) bietet Menschen in Not seine Hilfe 
an durch Beratung, Begleitung und konkrete 
Hilfe.
Kontakt-Telefon: Marijke Sondern 1483. Wei-
tere Kontaktaufnahme auch durch Briefkasten 
des SCFA in der Höhrenbergstraße 15 oder per 
mail: scfa@kath-wa.de
 

Herzliche Einladung zum 
Tankstellengottesdienst

Das Vorbereitungsteam lädt alle ganz herzlich 
zum Tankstellengottesdienst am Samstag, den 
07. September, um 18 Uhr ein. Das Thema 
diesmal: „Worauf baue ich mein Lebenshaus?“. 
Die Gruppe "Conceptions" und der Nikolaudate 
Chor, unter der Leitung von Peter Haumann, 
werden den Gottesdienst musikalisch gestal-
ten. Das Team freut sich über Jede/Jeden, der 
mitfeiert!
 

Ökumenischer Gottesdienst anlässlich 
der 1300-Jahr-Feier in Kaltbrunn

Anlässlich der 1300-Jahr-Feier sind alle herz-
lich zu einem Festgottesdienst auf dem Ka-
pellenplatz in Kaltbrunn eingeladen. Der Got-
tesdienst beginnt um 10.00 Uhr. Im Anschluss 
Feierlichkeiten und Flohmarkt.
 

Krankensalbung in St. Nikolaus 
und St. Jakobus

Im Rahmen der Gottesdienste am Mittwoch, 
den 11.09. um 18.30 Uhr in St. Jakobus und 
am Donnerstag, den 12.09. um 9.30 Uhr in 
St. Nikolaus besteht für ältere und kranke 
Menschen die Möglichkeit der Krankensal-
bung.
 

Kloster Hegne – Podiumsgespräch am 
18.09. um 19.00 Uhr

„Kloster – Leben – Inspiration: Verstaubt oder 
aktuell?“
Anlässlich des Jubiläums „1300 Jahre Reiche-
nau“ laden die geistlichen Orte Kloster Hegne 
und Insel Reichenau gemeinsam zum Podiums-
gespräch ein.

KIRCHENNACHRICHTEN
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Kloster Hegne - Theodosius Akademie 
der Stiftung Kloster Hegne

Infos zu den Kursen bei der Theodosius 
Akademie der Stiftung Kloster Hegne unter 
Tel. 807-700 oder 
www.theodosius-akademie.de, E-Mail: 
info@theodosius-akademie.de

EVANG. KIRCHEN- 
GEMEINDE ALLENSBACH

Sonntag, 08.09.  
10:00 Uhr Gottesdienst in der evangelischen 
Kirche
Predigt: 
Herr Präd. Dr.  Alexander Mittestaedt
Orgel: Frau Friedegard Briechle
 
Parallel zum oben genannten Gottesdienst fi n-
det um 

10:00 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst zur 
1300-Jahr-Feier von Kaltbrunn in Kaltbrunn 
mit Pfr. F.U. Kündiger und Pater Stephan von 
der Insel Reichenau statt.
 
Montag, 09.09  
14:00 Uhr Jungbläser
     
  
Dienstag, 10.09.   
20:00 Uhr Posaunenchor „Bodanrück“
Leitung: Markus Eichhorn   
 
Mittwoch, 11.09. 
18:00 Uhr Gottesdienst Kliniken Schmieder 
 
Donnerstag,12.09.
20:00 Uhr Allensbacher Vokal Ensemble 
(AVE)
Leitung: Philipp Heizmann

Freitag, 13.09.   
15:00 Uhr Kinderchor „Gnadenseespatzen“
Leitung: Maike Rohr
(maike.rohr@gmx.net /Tel: 8049515)
 
17:00 Uhr - Wölfl inge (2. - 4. Klasse) 
17:00 Uhr - Jungpfadfi nder - Seeadler 
(5. - 6. Klasse) 
17:00 Uhr - Jungpfadfi nder - 
Rotmilane & Luchse 
(7. - 8. Klasse) 
Leitung: Linda Streckfuß / Jeanny Klingbeil
Kontakt: gilde-allensbach@vcp-konstanz.de
 

Diakonie

Information – Beratung – Hilfe
EVANGELISCHE GEMEINDEDIAKONIE (sozia-
ler Dienst) der Evangelischen Kirchengemeinde 
Allensbach, Kontakt:
Angelika Straub (Vors.), Tel.: 935 485, 
Kontakt Ev. Pfarramt,
Frank-Uwe Kündiger: Tel: 6310 
Mail: frank-uwe@kuendiger.net.
Überkonfessionelle Beratung und Begleitung 
in schwierigen Lebenssituationen, Vermittlung 
mit Ämtern, in Einzelfällen Überbrückungs-
hilfen, Weitervermittlung von fachlicher Hilfe 
und zu Fachdiensten der DIAKONIE und sozi-
aler Dienste.
 
"JUGEND HILFT" (Nachbarschaftshilfe / kleine 
Hilfen im Alltag durch Jugendliche in fachli-
cher Begleitung) Gerhard Hügel-Bohlig, Tel.: 
3374
Mail: gehuebo@web.de
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-allensbach.de
Homepage: www.ev-kirche-allensbach.de
 

Ö� nungszeiten Pfarrbüro

Das Pfarrbüro ist diese Woche nicht besetzt. 
Telefonisch können Sie das Pfarramt unter der 
Tel.-Nr. 6310 erreichen.
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-allensbach.de

Pfarrer Frank-Uwe Kündiger ist unter 
01633912491 zu erreichen, oder Frau Barbara 
Kündiger unter 01639090887.
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-allensbach.de
Frank-Uwe. Kuendiger@kbz.ekiba.de

Ausblick

Am Sonntag, den 15.09.2024 um 10:30 Uhr 
fi ndet der ökumenische „Sterngottesdienst“ 
der Bodanrückgemeinden auf der Hochwarth 
/ Reichenau im Rahmen der 1300-Jahr-Feier 
der Reichenau statt. Dieser wird zusammen 
mit der Gemeindekooperation „Kirche auf 
dem Bodanrück“ gefeiert. Zu dieser Famili-
en-Fahrrad-Sternfahrt sind alle recht herz-
lich eingeladen. Tre� punkt zu dieser gemein-
samen Fahrradfahrt fi ndet am Brunnen um 
09:15 Uhr am Rathaus hier in Allensbach 
statt. In der Gnadenkirche ist an diesem Tag 
kein Gottesdienst.
 
In der Gnadenkirche ist an diesem Tag kein 
Gottesdienst.
 
Am Sonntag 15.09.2024 um 20:00 Uhr ist 
ein Konzert des Überlinger Liedermacher 
Andreas Bücklein zusammen mit dessen 
Bruder Tobias Bücklein in der Gnadenkirche. 
Er präsentiert dort mit Gitarre und Gesang 
seine entspannten Balladen, sanfte Songs 
und fl otte Lieder mit bereichernden und 
gleichzeitig unterhaltsamen Texten. Begleitet 
wird er vom Konstanzer Musiker und Mode-
rator Tobias Bücklein am Klavier, Bass, Cajon 
und Gesang. 
 
Zu diesem Konzert wird herzlich eingeladen.
 

Leitwort für die kommende Woche 

"Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt 
für euch." 1. Petr. 5,7

KINDERGÄRTEN & SCHULEN

KINDER- UND  
FAMILIENZENTRUM  
ALLENSBACH

Das Elterncafé kommt mit neuem Programm 
zurück aus der Sommerpause

Ab dem 13.9.2024 begrüßt das Team des Kin-
der-und Familienzentrum Allensbach wieder 
alle Allensbacher Familien im Elterncafé. 
Zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr stehen die 
Türen o� en und es gibt wie gewohnt Ka� ee und 
Kuchen. Im Herbst werden die Freitag-Nach-

mittage unter dem Motto „Alle Kinder haben 
Rechte“ stehen. Dazu gibt es unterschiedliche 
Angebote für die ganze Familie.

Das Familienzentrum-Team freut sich auf 
zahlreiches Kommen.

TERMINE & VERANSTALTUNGEN DER VEREINE

DLRG ORTSGRUPPE 
ALLENSBACH e.V.

Ausblick auf den September
Die Strandbad-Wache wird mit dem Feri-
enende und somit mit dem Wochenende 
07./08.09.2024 eingestellt. Die Boots-Bereit-
schaft ist natürlich davon ausgenommen und 
gilt weiter, solange das Rettungsboot ange-
meldet im Wasser liegt.

Die Online-Anmeldung für den Herbst-
Schwimmkurs für Kinder ab 6 Jahren im Bad 
der Kliniken Schmieder endet ebenfalls am 
08.09.2024 (Sonntag 23.59 Uhr). Dazu noch-
mals der Hinweis, dass die Zusammensetzung 
der 3 Gruppen á 10 Kinder (= 30 Plätze) aus-
schließlich nach dem Lebensalter bzw. Ge-
burtsdatum der angemeldeten Kinder erfolgt. 
Die Information der betre� enden Familien er-
folgt ebenso online.

Der Schwimmkurs selbst fi ndet dann im Zeit-

raum 14.09. (Samstag) bis 05.10.2024 jeweils 
Montag- und Mittwochabend bzw. Samstag-
nachmittag statt. Je Trainingstag sind die teil-
nehmenden Kinder in drei Gruppen eingeteilt, 
die nacheinander „im fl iegenden Wechsel“ mit 
unseren Schwimmausbildern jeweils 30 Mi-
nuten üben können. Die passenden Uhrzeiten 
werden in den o.g. Informationen mitgeteilt. 

Außerdem soll es für alle aktiven Ret-
tungsschwimmer & JET’s sowie die Ausbil-
dungs-Helfer am Samstag, den 21.09.2024 ab 
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15.30 Uhr ein „Sommer-Abschluss-Fest“ an 
der Wachstation geben. Wenn möglichst viele 
helfende Hände beim Aufräumen der Station 
möglichst schnell geholfen haben, wird auch 
gleich der Grill angeheizt. Als kleines „Danke-
schön“ stellt der DLRG-Vorstand dafür ausrei-
chend Getränke und Grillgut zur Verfügung – 
Spaß und gute Laune sollte jeder Teilnehmer 
selbst mitbringen. Zur genaueren Planung 
wäre eine Anmeldung über den HiOrg-Server 
erwünscht; wer besondere Grill-Wünsche hat 
– z.B. veganer Art – möge diese selbst mitbrin-
gen. Und Salat- wie auch Nachtisch-Spenden 
sind natürlich immer willkommen.
 
Während der kommende Nachwuchs dann 
schon fl eißig übt, können die Jugend- und 
die Rettungsschwimmer noch ein wenig ver-
schnaufen, denn das Training für die „Seep-
ferdchen“ im Schmiederbad wie auch für die 
Aktiven im Konstanzer Rheinbad beginnt erst 
ab Mitte Oktober. Die Jugend-Schwimmer 
Bronze & Silber müssen sich bis Mitte Novem-
ber gedulden, wenn das Bad im Reichenauer 
Königsegg wieder ö� net und der DLRG Trai-
nings-Möglichkeiten bietet. Nähere Informa-
tionen zu Anmeldung und Ablauf werden an 
dieser Stelle und über den HiOrg-Server noch 
zu gegebener Zeit mitgeteilt werden; für all 
diese Trainings-Angebote ist aus Versiche-
rungs-Gründen die DLRG-Mitgliedschaft not-
wendige Voraussetzung.
 
Die DLRG wünscht einen gelungenen Start in 
den (Schul-) Alltag – und viel Spaß & Erfolg 
mit dem Trainings-Angebot.

HEGNER  
KULTURVEREIN 

Hegner Dorfkapellen-Woche 2024
Sonntag, 15. September 17 Uhr
Vortrag in der Dorfkapelle:
„Wie die Eiszeit unsere Bodenseelandschaft 
formte
- und warum wir ständig unsere Ka� eemaschi-
nen entkalken müssen.“
Referent: Dr. Christof Benz
Musikalische Umrahmung: 
Georg Herrenknecht
Anschließend: 
Sektempfang am/im Feuerwehrhaus
Eintritt frei, Spenden erlaubt.

MUSIKVEREIN 
ALLENSBACH

Erste Probe nach den Sommerferien 
Neue Musikerinnen und Musiker gesucht!
 
Am Freitag, den 13. September 2024, 20.00 
Uhr fi ndet die erste Probe nach den Sommer-
ferien statt.
 
Die Probe der Jugendkapelle startet am Frei-
tag, den 27. September 2024 um 18.45 Uhr.
 
Der Musikverein Allensbach freut sich jeder-
zeit über neue Musikerinnen und Musiker (Bla-

sinstrumente und Schlagzeug). Einfach in die 
Probe kommen und mitspielen oder vorab eine 
Mail für weitere Informationen an 1.vorsitzen-
der@mv-allensbach.de schicken.
 
Die Probe fi ndet wöchentlich am Freitag in der 
Grundschule Allensbach statt:
• Jugendkapelle 18.45 bis 19.30 Uhr
• Gesamtkapelle 20.00 bis 22.00 Uhr

SOZIALVERBAND VDK 
ORTSVERBAND ALLENSBACH

Wichtige Mitteilung an die VdK-Mitglieder
Das Tre� en der VdK-Mitglieder am 
11. September ab 16.00 Uhr im Seegarten 
muss leider abgesagt werden.

AUS DEM SPORTLEBEN

SPORTVEREIN  
ALLENSBACH 1907

Handball

Handball-Camp 2024
Zum 8. Mal fand in der 1. Sommerferienwoche das Handball-Camp des SVA Fördervereins Hand-
balljugend der Jahrgänge 2013-2016 statt. Auch dieses Jahr nahmen Kinder aus anderen Verei-
nen daran teil. Mit 32 angemeldeten Nachwuchshandballern war das Camp voll ausgelastet. Die 
vier erfahrenen Jugendtrainer hatten einige Handballübungen und -spiele vorbereitet. Die Kinder 
konnten sich in der Mittagsfreitzeit mit selbst gewählten Aktivitäten beschäftigen.
Das Dankeschön geht an das Restaurant „Zum Riesenberg“ und „Memos“ für die Mittagsverpfl e-
gung sowie dem  Ausstatter „Böhm Sport Konstanz“. Ein besonderes Dankeschön geht an die 
„Kliniken Schmieder“, die dieses Jahr die T-Shirts zur Verfügung gestellt haben.

2. Handball-Camp 2024
Zum ersten Mal fand in den Sommerferien ein weiteres Handball-Camp mit den Jahrgängen 2012-
2009 durch den SVA Förderverein Handball-Jugend statt. Die 22 Jugendlichen kamen vom SV Al-
lensbach, dem TSV Dettingen sowie aus der HSG Konstanz, der JSG Bodman-Eigeltingen und dem 
TV Überlingen. Die vier erfahrenen Jugendtrainer setzten viele unterschiedliche handballerische 
Impulse in den Trainingseinheiten, den Höhepunkt bildete das Abschlussturnier. Ein Dankeschön 
geht an die Restaurants „Zum Riesenberg“ und „Nane“ für die Mittagsverpfl egung sowie an den 
Ausstatter Böhm Sport in Konstanz. Ein besonderes Dankeschön geht an die Kliniken Schmieder, 
die dieses Jahr die T-Shirts zur Verfügung gestellt haben.
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SVA startet zweite Vorbereitungsphase mit 
Stromberg-Cup
Die Damen des SV Allensbach traten am 11.08. 
nach einer kurzen Sommerpause beim diesjäh-
rigen Stromberg-Cup in Bönnigheim an. Dort 
erwarteten den SVA mit den Zweitligahandbal-
lerinnen des ESV Regensburg, den Ligakonkur-
rentinnen der SG Schozach-Bottwartal, sowie 
der HSG Rodgau-Niederroden hochkarätige 
Gegnerinnen in der Gruppe B. Im Auftaktspiel 
gegen die SGSB siegte man souverän. Gegen 
den ESV Regensburg verlor man deutlich. Im 
letzten Gruppenspiel ging man nach einem 
durchwachsenen Auftritt als Siegerinnen vom 
Parkett, allerdings verlor der SVA im Spiel um 
Platz drei gegen den TSV Friesenheim knapp 
im 7-Meter-Werfen und wurde Vierter; der 
Gesamteindruck war positiv.
 
Bezirkssparkasse Reichenau Cup auch im 
zweiten Durchlauf erfolgreich
Wie im Vorjahr trug der SV Allensbach im 
August den Sparkassen-Cup aus. Am Freitag-
abend lieferten sich die Zweitligahandballer 
der HSG Konstanz und der Schweizer Re-
kordmeister Pfadi Winterthur ein spannendes 
Erö� nungsspiel (33:32). Auch am Samstag 
und Sonntag gab es mit Teams aus der ers-
ten Schweizer Liga, der dritten Liga Süd sowie 
einem Regionalligisten Handball auf Topniveau 
zu sehen: Mit Siegen gegen Rotweiss Thun, den 
HCD Gröbenzell und einer Niederlage gegen LK 
Zug sicherte sich der SVA in Gruppe B Platz 
zwei und traf im kleinen Finale auf die HSG 
Freiburg. Nachdem die Teamleistung bislang 
weitgehend sehr solide gewesen war, musste 
man sich der HSG Freiburg geschlagen geben, 
dennoch kann die Mannschaft mit Platz vier 
in einem stark besetzten Turnier sehr zufrieden 
sein. Turniersieger wurde die LK Zug im Finale 
gegen den HSC Kreuzlingen.

Fussball 

Aktive:
Bezirksliga Bodensee:
SV Orsingen-Nenzingen- 
SV Allensbach  3-4 ( 2-0 )

Kreisliga B:
Türk.SV Konstanz II - 
SV Allensbach II 5-2 ( 3-1 )

Die Erste Mannschaft konnte mit ihrer Men-

talität in Orsingen Nenzingen mit 4:3 gewin-
nen und somit schon den 2. Auswärtssieg in 
Folge einfahren. Nach einer desaströsen ersten 
Hälfte konnte man jedoch froh sein, das es nur 
0:2 stand, dies war auch Torwart Ra� aele zu 
verdanken.
Nach der Pause kam man mit einem ganz an-
deren Gesicht auf den Platz und konnte so mit 
einem Kopfballtre� er durch Mu�  er nach Flan-
ke von Aichem verkürzen, ehe Mu�  er durch 
einen Freistoß ausglich.Nachdem Kapitän Beck 
auf Grund einer Notbremse Rot sah, drohte 
das Spiel wieder zu kippen, so konnte Orsingen 
wieder in Führung gehen. In der ersten Minute 
der Nachspielzeit köpfte Aichem eine Freistoß-
fl anke von Mu�  er zum 3:3 ein. Es kam noch 
besser, denn in der dritten Minute der Nach-
spielzeit köpfte Neuzugang Gbanga Lihau eine 
Mu�  er Ecke zum viel umjubelten 4:3 ein und 
bescherte dem SVA drei ganz wichtige Punkte 
im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Zweite Mannschaft verlor nach ihrem Auf-
taktsieg vor einer Woche gegen die SG Ligge-
ringen-Güttingen II leider beim Türk SV Kons-
tanz II mit 2:5.
Sandro Losavio traf hier doppelt.

Die Spiele am Wochenende:

So. 08.09 um 15.00 Uhr
SV Allensbach - SG B.A.T

Sa.07.09 um 13.45 Uhr
FC Böhringen II - SV Allensbach II

Beide Mannschaften würden sich über laut-
starke Unterstützung sehr freuen.

Jugend:

Die Jugendabteilung sucht für die neue Saison 
dringend einen hauptverantwortlichen Trainer, 
der mit Unterstützung der Eltern die Kids be-
treuen kann.

Sachdienliche Hinweise bitte per Mail an 
Jugend-fussball@sv-allensbach.de 

Freizeit- und Breitensport

Es geht wieder los
Der Freizeit- und Breitensport des SV Allens-

bach 1907 e. V. startet in die neue Runde.
Ab 09. September fi nden wieder jede Woche 
unsere Kurse in gewohnter Art und Weise statt.
Alle weiteren Informationen fi nden sich unter 
https://breitensport.sv-allensbach.de/

Gymastikgruppe Allensbach

Senioren-Gymnastikgruppen
Die Senioren-Gymnastikgruppe in der Alten-
wohnanlage beginnt wieder am Mittwoch 
den 11.09. um 10:00 Uhr im 3.Stock, die Se-
nioren-Gymnastikgruppe in Hegne am 12.09. 
im Gemeindehaus um 14:30 Uhr und in Allens-
bach am 12.09. um 16:00 Uhr nach der Som-
merpause.

KRAFTSPORTVEREIN 
ALLENSBACH

Aufstieg im Visier
Saisonstart bei den Ringern. Am kommenden 
Samstag, den 07.09.2024, starten die Allens-
bacher Ringer ihre 3. Saison in der Bezirksliga 
Schwarzwald-Alb-Bodensee. Nach Ablauf der 
zweijährigen Aufstiegssperre hat man dieses 
Jahr wieder die erneute Meisterschaft und den 
Aufstieg in die Landesliga als Ziel und will alles 
dafür tun, dieses Vorhaben auch erfolgreich 
umzusetzen.Die Bezirksliga wird dieses Jahr 
durch die Mannschaften des KSV Gottmadin-
gen I, dem KSV Trossingen I und dem SV Dür-
bheim II verstärkt, so dass die Liga zumindest 
auf dem Papier um einiges stärker und ausge-
glichener als im Vorjahr erscheint.  Trotzdem 
ist man im Allensbacher Lager optimistisch, 
das gesteckte Ziel zu erreichen, da nach langer 
Verletzungspause Punktegarant Abdullah Adi-
güzel wieder zur Verfügung steht und man mit 
der Rückkehr des Allensbacher Eigengewäch-
ses Alexander Tonn einen weiteren Siegringer 
auf der Matte hat.
 
Zum Auftakt ist um 20 Uhr in der heimischen 
Bodanrückhalle der KSV Winzeln II zu Gast, 
den man in der vergangenen Saison zweimal 
besiegen konnte.
Damit dies auch dieses Mal gelingt, baut man 
wie in den vergangenen Jahren auf die wert-
volle Unterstützung der Fans und ho� t auf 
deren zahlreiches Erscheinen.

VOLKSHOCHSCHULE
Mobile Kommunikation im Krankenhaus – 
Was ist nach dem Stand der Wissenschaft 
wirklich „smart“?“
Film- und Vortragsreihe des Arbeitskreises 
Elektrosmog in Allensbach und der vhs Land-
kreis Konstanz e.V.
Allensbach, Kurs 10037
Jörn Gutbier, Dipl.-Ing., Architekt und Baubio-
loge, 1. Vorsitzender der Verbraucherschut-
zorganisation Diagnose:Funk, Vera Kleinefenn, 
Ärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
Do, 14.11.24, 19.30-21.00 Uhr
Allensbach; Pfarrheim St. Nikolaus, Kirchgasse 
4 7,00 € Schüler/-innen und Studierende mit 

Ausweis und mit vhs-Vortragskarte frei.
Kein Bankeinzug bei Anmeldung über die 
Homepage, nur Abendkasse! 
Burlesque-Dance
Lebe die Diva in Dir!
Bitte mitbringen: bequeme eng anliegende 
Kleidung, Tanzschuhe mit Absatz oder High 
Heels
Allensbach, Kurs 25501
Verena Keller, Dipl. Tanzpädagogin; Physiothe-
rapeutin
8 x Mo ab 16.09.24, 20.00-21.00 Uhr
Bodanrückhalle, Foyer 64,00 €
Geeignet ab 18 Jahren

Qigong
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, fl ache 
Schuhe.
Hegne: Kurs 318104
Gerold Gerber, Qigong-Lehrer BVTQ
10 x Mo ab 09.09.24, 17.30-19.00 Uhr
Gemeinschaftsraum, Zum Schwarzenberg 1 
112,00 €
 
Feldenkrais® Schnuppertermin
Bewusstheit durch Bewegung
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Socken, 
Handtuch.
Langenrain: Kurs 320017/Schnuppertag
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Ingrid Etter, staatl. gepr. Gymnastiklehrerin, 
Feldenkrais®-Lehrerin, Tanz- & Bewegungs-
therapeutin
Mo, 23.09.24, 18.00-19.00 Uhr
Bürgerhaus Langenrain 7,00 €
Langenrain: Kurs 320018
Ingrid Etter, staatl. gepr. Gymnastiklehrerin, 
Feldenkrais®-Lehrerin, Tanz- & Bewegungs-
therapeutin
10 x Mo ab 23.09.24, 18.00-19.00 Uhr
Bürgerhaus Langenrain 72,00 €
 
Rückenfi t
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen.
Bitte mitbringen: eigene Gymnastikmatte, 
Turnschuhe.
Hegne: Kurs 320435
Maria Speh, Physiotherapeutin; Wirbelsäu-
lengymnastik-Trainerin, Isabel Klagges, Stu-
dentin B.o. A. Bewegung & Ernährung PH 
Weingarten
12 x Di ab 10.09.24, 19.00-20.00 Uhr
Gemeinschaftsraum, Zum Schwarzenberg 1 
90,00 €
 
Pilates
Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen.
Bitte mitbringen: eigene Gymnastikmatte.
Allensbach, Kurs 320510
Ursula Cvrlje, Physiotherapeutin, Pilates Trai-
nerin 100, Fitness Trainer B, NIM Trainerin, 
Diplomierte Spiraldynamik Fachkraft Level Ad-
vanced MED Q
10 x Di ab 10.09.24, 19.00-20.00 Uhr
Bodanrückhalle, Foyer 92,00 €

Pilates Schnuppertermin
für Neugierige und Wiedereinsteiger
Der zugehörige Kurs erfüllt die Kriterien für 
eine Zuzahlung durch die Krankenkassen.
Bitte mitbringen: eigene Gymnastikmatte.
Kaltbrunn: Kurs 320517/Schnuppertag
Katja Frimmel, Physiotherapeutin
Do, 12.09.24, 10.00-11.00 Uhr
Feuerwehrhaus Kaltbrunn 7,50 €
Kaltbrunn: Kurs 320518
Katja Frimmel, Physiotherapeutin
12 x Do ab 12.09.24, 10.00-11.00 Uhr
Feuerwehrhaus Kaltbrunn 90,00 € 

Elastisch und fi t bis ins hohe Alter
Ein Kurs für Menschen zwischen 55 - 99 Jahren
Allensbach, Kurs 320704
Annette Nicolas, Pilates Kursleiterin, Flexibar 
Trainer
12 x Mo ab 09.09.24, 16.30-17.30 Uhr
Bodanrückhalle 87,00 € 

Fit für den Alltag - Ganzkörperkräftigung
Bitte mitbringen: Gymnastikmatte, Handtuch, 
2 kleine Wasserfl aschen, Sportschuhe für drin-
nen und draußen.
Hegne: Kurs 321007
Maria Speh, Physiotherapeutin; Wirbelsäu-
lengymnastik-Trainerin, Isabel Klagges, Stu-
dentin B.o. A. Bewegung & Ernährung PH 
Weingarten
12 x Di ab 10.09.24, 17.40-18.40 Uhr
Gemeinschaftsraum, Zum Schwarzenberg 1 
90,00 € Bei schönem Wetter gehen wir auch 
mal raus.
 
Fit für den Alltag - Ganzkörperkräftigung
Schnuppertermin + Kurs

Dieser Kurs erfüllt die Kriterien für eine Zuzah-
lung durch die Krankenkassen.
Bitte mitbringen: Gymnastikmatte, bequeme 
Kleidung, Handtuch.
Langenrain: Kurs 321008
Ingrid Etter, staatl. gepr. Gymnastiklehrerin, 
Feldenkrais®-Lehrerin, Tanz- & Bewegungs-
therapeutin
Mo, 23.09.24, 19.10-20.10 Uhr
Bürgerhaus Langenrain 7,50 €
Langenrain: Kurs 321009
Ingrid Etter, staatl. gepr. Gymnastiklehrerin, 
Feldenkrais®-Lehrerin, Tanz- & Bewegungs-
therapeutin
10 x Mo ab 23.09.24, 19.10-20.10 Uhr
Bürgerhaus Langenrain 75,00 €
 
Fit für den Alltag - Ganzkörperkräftigung
Bitte mitbringen: Gymnastikmatte, Getränk.
Kaltbrunn: Kurs 321010
Katja Frimmel, Physiotherapeutin
12 x Do ab 12.09.24, 08.45-09.45 Uhr
Feuerwehrhaus Kaltbrunn 90,00 €
 
BodyFit & Functional Training
Bitte mitbringen: Gymnastikmatte, Handtuch, 
Turnschuhe.
Allensbach, Kurs 321206
Ulla Drodofsky, Krankengymnastin
12 x Mi ab 25.09.24, 18.20-19.20 Uhr
Kliniken Schmieder; Gym.raum (Raum S018) 
87,00 €
Allensbach, Kurs 321208
Ulla Drodofsky, Krankengymnastin
12 x Mi ab 25.09.24, 19.30-20.30 Uhr
Kliniken Schmieder; Gym.raum (Raum S018) 
87,00 €

INFOS AUS DER NACHBARSCHAFT
„Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ – Tag 
des o� enen Denkmals am 8. September 2024
Der Landkreis Konstanz lädt wieder ein zum Tag des o� enen Denkmals. 
Er fi ndet dieses Jahr statt am 8. September, wie immer am letzten Sonn-
tag der Sommerferien. Mehr als 40 Denkmale können an diesem Tag 
besichtigt werden – viele davon sind sonst das Jahr über nicht frei zu-
gänglich.
Der diesjährige Tag steht unter dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen 
der Geschichte“. Weitere Informationen erhalten Sie bei den teilneh-
menden Gemeinden und beim Landratsamt Konstanz.

Sockenspende für krebskranke Kinder Tübingen e.V.
Der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V. plant auf dem 
Tübinger Weihnachtsmarkt selbstgestrickte und gespendete Socken ab 
Größe 35 zu verkaufen, um krebskranke Kinder und ihre Familien zu un-
terstützen. Dafür sucht der Verein überregional nach Socken ab Gr. 35 
bis 47+.,bevorzugt in dezenten, gerne einfarbigen Farben. 

Sockenspenden können direkt abgegeben oder an Förderverein für 
krebskranke Kinder Tübingen e. V., Frondsbergstraße 51, 72070 Tübingen 
geschickt werden.

WEITERE MITTEILUNGEN
Freie Schul- und Ausbildungs-
plätze für das Schuljahr 2024/25 
Bei der Lehrstellenbörse im Berufsschulzen-
trum Radolfzell am Mittwoch, 11. September 
2024 von 14 bis 16 Uhr werden freie Schul- 
und Ausbildungsplätze sowie Stellen für ein 
Freiwilliges Sozia les Jahr ab September 2024 
vorgestellt. Das Angebot richtet sich an Ju-
gendliche, die noch kurzfristig auf der Suche 
nach einem Schulplatz für das neue Schuljahr 
oder einem Ausbildungsplatz ab September 
2024 sind.

Kulturförderung des Landkreises 
Konstanz  
Um die Vielfalt und Dynamik des ö� entlichen 
Kulturlebens im Landkreis zu fördern, vergibt 
der Landkreis Konstanz einmalige projektbe-
zogene Förderzuschüsse. Die Bewerbungsfrist 
läuft noch bis 30. September 2024. In Rah-
men der Kulturförderung werden Projekte aus 
den Bereichen Musik, Literatur, Tanz, Thea-
ter, Bildende Kunst, Geschichte, Archäologie, 
Denkmal pfl ege, Brauchtum und Jugendbildung 
unterstützt. Förderfähig sind insbe sondere Initi-

ativen und Projekte, die sich im Sinne der Förde-
rung gleich wertiger Lebensverhältnisse in Stadt 
und Land die Bereicherung des Kultur lebens im 
ländlichen Raum zum Ziel setzen, sowie Vorha-
ben, die das kultu relle Angebot für jugendliche 
Zielgruppen erweitern möchten. Die nächste 
Bewerbungsfrist läuft am 30. September 2024 
ab. Bis dahin können beim Amt für Geschichte 
und Kultur noch Anträge auf Kleinförde rung für 
das laufende Jahr und die ersten Monate des 
kommenden Jahres eingereicht werden. An-
tragsberechtigt sind Gemeindeverwaltungen, 
ge meinnützige Vereine und Institutionen.

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Die DLRG Gruppe Allensbach trauert  
um Ihr Gründungsmitglied

Norbert  Brausch
der in den frühen Vereinsjahren von 1975 bis 1984 
 als Leiter der DLRG-Jugend und anschließend von  
1984 bis 1996 als stellvertretender Vorsitzender 

 maßgeblich an der positiven Entwicklung der  
DLRG Allensbach beteiligt war.

Die Älteren erinnern sich gerne an seine fröhlichen 
Auftritte als Grill-Meister und „Auktionator“ –  

die Jüngeren an seine unnachahmlichen Fähigkeiten 
 als „Schwimmlehrer“.

Ohne seine Grill-Künste und seine kräftige Stimme  
wären die frühen Seeschwimmen und  

Fischerstechen kaum so erfolgreich verlaufen.

Die DLRG Allensbach wird stets seines  
ehrenamtlichen Einsatzes und seines  

kameradschaftlichen Wesens gedenken.

Nachruf
Der KSV Allensbach trauert um sein langjähriges  

und ehemals aktives Vereinsmitglied  

Norbert Brausch 
Er war ein Mann der ersten Stunde und bereits 

seit Gründung aktives Mitglied.  
Norbert Brausch war jahrelang ein fester Bestandteil der  

Mannschaft sowie des Vereins und trug damit maßgeblich  
zum weiteren Erfolg des KSV Allensbach bei. 

Unser ganzes Mitgefühl gilt der Familie und allen Freunden. 
Die Vorstandschaft des KSV Allensbach
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Der Herbst malt Ihre Welt bunt. 
Machen Sie Ihren Herbst zum zweiten Frühling 

und auf sich aufmerksam. 

Schalten Sie 6 Anzeigen im Aktionszeitraum
von KW 37 bis 46 (09.09. bis 15.11.2024).

2 davon schenken wir Ihnen.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und 
unsere aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbe-
agenturen. *Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen liefern 
Sie bitte Ihre Anzeigenvorlage/n (Druckunterlage/n) bis don-
nerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die 
Abbuchungserlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausge-
schlossen. Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontover-
einbarungen mit unserem Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch 
wird das mm-Volumen zu Ihrem Abschluss gutgeschrieben. Farb-
zuschläge sind nicht rabattierfähig. Alle Anzeigen müssen inner-
halb des Aktionszeitraums erschienen sein.

Bitte Aktionscode P-2024-04 bei der 
Anzeigenbestellung angeben. 

664+2=



Wer kann uns helfen? 
Wir suchen noch immer in Allensbach oder  

Ortsteilen einen Abstellplatz für Hänger,  
Boot u. a. zu kaufen. Tel.: 0176 24 33 88 00

Lagerraum von Privat langfristig zu 
mieten gesucht

ca.  8 - 12 qm, trocken und abschließbar in Allensbach, 

Tel.: 0160 7078364

Fitter Rentner, NR, keine HT 
sucht 2-3-Zi.-Wohnung zur Miete in Radolfzell oder 

Allensbach ab sofort oder nach Vereinbarung.
Zeit.ungs.Anzeige@mail.de

Privat zu verkaufen I:SY Pedelec E-Bike
- 2 Akku zu je 500 Watt 
 (von 2021 und 2023)
- 1 Ladegerät
-  2 Gepäckträger (je vorne und 

hinten incl. Körbe)

-  Sehr gutes Lichtsystem  
mit Fernlicht

- Scheckheft gepflegt
- VHB 1.100 €

Bei Interesse bitte melden unter: p1705sh@gmail.com

PUTZHILFE GESUCHT
Familie sucht wöchentliche Unterstützung im Haushalt. 

Kontakt: putzhilfeallensbach@gmail.com

Rasentraktor, Kommunaltraktor. u. AS Mäher gesucht
auch alt und defekt. Tel. 07733/50 53 86 oder 0173/651 83 38

Stellplatz 01.11.-01.04. gesucht für Katamaran
Maße 2,5m x 5,5m, Gewicht ca. 140 kg. 
Gerne auch im Freien auf einer Wiese. 
E-Mail: stellplatz-allensbach@gmx.de

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
Überraschen Sie Ihre Lieben mit 
netten Grußanzeigen
in Ihrem Mitteilungsblatt.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de



Naturheilpraxis Allensbach
Bioresonanz, Homöopathie, Stoffwechselanalyse  

mit Hautfaltenmessung

Neue Fasziendehnungskurse  
nach Liebscher und Bracht 

Fasziendehnung von Kopf bis Fuss:

Montagskurs ab 16.09.24 18:00 Uhr
Mittwochskurs ab 18.09.24 8:45 Uhr

Dienstagskurs ausgebucht
8 Termine 100 Euro

Naturheilpraxis Allensbach
Heilpraktikerin Michelle Pleimes
Zum Riesenberg 2A, Allensbach

Tel. 0171-1761316
mail@naturheilpraxis-pleimes.de

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!



WIR STELLEN DEINE ZUKUNFT AUF DEN KOPF

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-48     vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

AUSTRÄGER GESUCHT!

Wollen Sie Ihr eigenes Geld mit einer Nebenbeschäftigung 
(Minijob) auf Stundenbasis (Mindestlohn) verdienen?

Ideal für Jugendliche ab 13 Jahren, Hausfrauen, Rentner oder die ganze Familie. 
Bewerben Sie sich als Austräger für das Blättle Ihrer Gemeinde. Die Bezahlung 
orientiert sich am MiloG. Ihre Bewerbung nehmen wir gerne telefonisch oder 
schriftlich per E-Mail entgegen. 

Aktuell suchen wir für folgende  
Gebiete Austräger (m/w/d):

Allensbach – Hegne - Bezirk 829 
neuer Zusteller ab sofort

Adelheider Weg, Am Hochfürst, Hirschweg, Im Bildösch, Im Tal,  
Im Winkel, Konradistr., Schloßbergstr., Zum Schwarzenberg,  

Zur Halde, Zur Setze

Allensbach – Langenrain - Bezirk 831 
neuer Zusteller ab sofort

Blissenweg, Buchholzhof, Dettinger Str., Dorfplatz, Hof Höfen,  
Im Tobel, Kargegg, Liggeringer Str., Oberdorfstr., Zum Mindelsee,  

Zum Vogelherd

Allensbach – Bezirk 816 
neuer Zusteller ab KW40/2024

Hegauweg, Höriweg, Kapplerbergstr., Kapplerbergstr.,  
Mettnaublick, Nägelriedstr.

Allensbach – Bezirk 7496 
neuer Zusteller ab KW40/2024

Am Kappelhof, Kapplerbergstr., St.-Anna-Gasse

Allensbach – Bezirk 7497 
neuer Zusteller ab KW40/2024

Kapplerbergstr., St.-Anna-Gasse

Wir suchen immer wieder neue Austräger und Ferienver- 

tretungen. Sie können sich gerne auch initiativ bewerben.

Erzieher, 35 Jahre alt, Nichtraucher und keine Haustiere, 
sucht eine 

2-Zimmer-Wohnung
bis zu 600 Euro kalt. Kellerraum wäre wünschenswert.

Tel. 01573 9784876  |  E-Mail: sorin.theo@gmail.com

DRUCKSACHEN GANZ 
NACH IHREN WÜNSCHEN.
Gerne beraten wir Sie individuell zu Ihrer Anfrage.

  07771 9317-932      print@primo-stockach.de www.primo-stockach.de





SONDERSEITEN
STARKE THEMEN    IDEALES WERBE-UMFELD

KW KOMBI THEMA ERSCHEINUNGSORTE AZ*

38 601 Bei uns sind Sie richtig!  Meersburg, Bermatingen, Uhldingen-Mühlhofen, Salem 10.09.24

38 611 Bei uns sind Sie richtig! Höri-Woche, Radolfzell, Rielasingen-Worblingen 10.09.24

39 620 Bauen & Wohnen Überlingen, Owingen, Frickingen, Sipplingen, Salem, Uhldingen-Mühlhofen 17.09.24

39 624 Bauen & Wohnen Stockach, Bodman-Ludwigshafen, Eigeltingen, Hohenfels, Mühlingen, Orsingen-Nenzingen 17.09.24

39 701 Bauen & Wohnen Markdorf, Bermatingen, Deggenhausertal, Kluftern, Meersburg 17.09.24

41 647 Die Adresse vor Ort! Donnerstags, Emmingen-Liptingen 30.09.24

41 702 Die Adresse vor Ort! Markdorf, Bermatingen, Deggenhausertal, Kluftern 30.09.24

43 604 Lokal-Regional-Genial Stockach, Mühlingen, Eigeltingen, Hohenfels, Orsingen-Nenzingen 15.10.24

43 608 Kompetenz am See Allensbach, Dingelsdorf, Litzelstetten, Reichenau 15.10.24

*Anzeigenschluss bis 12 UhrPrimo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Telefon: 07771 9317-11  |  Telefax: 07771 9317-40 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag  08:00 - 17:00 Uhr
Freitag   08:00 - 12:00 Uhr



Dipl.-Ing. Peer Mennecke 
Dipl.-Sachverständiger für die Bewertung von bebauten  
und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten  
Bauberatung Mediation Streitschlichtung 
mobil  +49 177 – 27 1 30 61 
info@pm-ai.com


